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Sachverhalt  
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Neverin hat in ihrer Sitzung am 
16.09.2015 beschlossen, den Bebauungsplan Nr. 8 „Ehemalige Gutsanlage“ 
aufzustellen. Der Beschluss wurde in der Heimat- und Bürgerzeitung Neverin Info 
Nr. 09/2015 vom 21.11.2015 bekanntgemacht. 
 
Planungsanlass für die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 8 „Ehemalige 
Gutsanlage“ der Gemeinde Neverin (im Ortsteil Glocksin) war die Absicht der 
Gemeinde, die Fläche am Gutshaus, die ehemals mit Wirtschaftsgebäuden 
bebaut war, für eine Bebauung mit einer Durchmischung aus Wohnen, nicht 
störendem Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen zu entwickeln. Ziel der 
Planung ist somit die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen. 
Zwischenzeitlich hat sich die Zielstellung der Gemeinde jedoch dahingehend 
geändert, dass hier ein Quartier für den Wohnungsbau entstehen soll. 
 
Die ehemalige Gutsanlage liegt am Südrand im Ortsteil Glocksin östlich der 
Kreisstraße MSE72 und nördlich des Hofsees. Das 2,09 ha große Plangebiet 
umfasst die Flurstücke 111/3, 111/4 (teilweise), 112/5, 112/6 (teilweise), 114/3, 
114/12 (teilweise) und 115/4) der Flur 1 Gemarkung Glocksin. Im Westen grenzt 
die Schlossstraße an den Plangeltungsbereich an. Im Südwesten grenzen 
Wochenendhäuser an und im Norden Wohnbebauung.  
 
Der Geltungsbereich wird wie folgt umgrenzt:  
 

- Im Norden: durch die Schlossstraße und Nebenflächen der 
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Wohngrundstücke (Flurstücke 114/2, 115/3, 115/4 und 118/6),  
- im Osten: durch Schlossstraße und die Wochenendhausfläche (Flurstücke 

114/4, 114/8, 114/16 und 127/52),   
- im Süden: durch den Hofsee (Flurstück 113/1) und  
- im Westen: durch die Kreisstraße MSE72 (Flurstücke 111/4, 112/4, 112/16 

und 114/14). 
 
 
Der ursprüngliche Entwurf des Bebauungsplans wurde vom 28.08.2018 bis zum 
02.10.2018 öffentlich ausgelegt. Es gingen jedoch keine Stellungnahmen von der 
Öffentlichkeit zum Bebauungsplanentwurf ein. Die Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt 
werden kann, wurden mit Schreiben vom 13.08.2018 von der Planung 
unterrichtet und zur Stellungnahme zum Entwurf aufgefordert.  
 
Die Stellungnahme der Träger öffentlicher Belange wurden geprüft und in die 
weitere Abwägung einbezogen. In der Folge wurde die verkehrliche Erschließung 
neu geplant und der Bebauungsplanentwurf war zu ändern. Der 
Plangeltungsbereich wird nunmehr im Nordwesten etwas verkleinert. 
 
Dieser geänderter Planentwurf wird hiermit der Gemeindevertretung zur Billigung 
vorgelegt. Dieser geänderte Entwurf ist nach Freigabe durch die 
Gemeindevertretung nach § 3 Abs. 2 BauGB erneut öffentlich auszulegen. Des 
Weiteren sind die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 
Abs. 2 erneut zu beteiligen – Billigungsbeschluss und 
Offenlegungsbeschluss zum geänderten Entwurf. 
 
 
Mitwirkungsverbot 
Wer annehmen muss nach § 24 Abs. 1 Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-
Vorpommern von der Mitwirkung ausgeschlossen zu sein, hat den Ausschließungsgrund 
unaufgefordert der oder dem Vorsitzenden des Gremiums anzuzeigen und den 
Sitzungsraum zu verlassen; bei einer öffentlichen Sitzung kann sie oder er sich in dem für 
die Öffentlichkeit bestimmten Teil des Sitzungsraumes aufhalten. Ob ein 
Ausschließungsgrund vorliegt, entscheidet in Zweifelsfällen die Gemeindevertretung in 
nichtöffentlicher Sitzung unter Ausschluss der betroffenen Person nach deren Anhörung. 
 
 
Beschlussvorschlag 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Neverin beschließt: 
 
Billigungsbeschluss zum geänderten Entwurf: 

1. Der Entwurf vom Dezember 2023 des Bebauungsplans Nr. 8 „Ehemalige 
Gutsanlage“ im Ortsteil Glocksin (Anlage 1) mit der dazugehörigen 
Begründung, inklusive Umweltbericht, vom Dezember 2023 (Anlage 2) 
sowie der Artenschutzfachbeitrag (Anlage 3) werden in der vorliegenden 
Fassung gebilligt und beschlossen.  
 
 

Offenlegungsbeschluss zum geänderten Entwurf: 
 

2. Der Entwurf, die Begründung inklusive Umweltbericht, und der 
Artenschutzfachbeitrag sind gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich 
auszulegen. Die öffentliche Auslegung ist gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB 
ortsüblich bekannt zu machen. 
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3. Die betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB zu beteiligen und über die öffentliche Auslegung 
zu unterrichten.  

 
Finanzielle Auswirkungen 
 

 

 

Haushaltsrechtliche Auswirkungen? 

X Nein (nachfoglende Tabelle kann gelöscht werden)  

       Ja  ergebniswirksam  finanzwirksam 

 
 
Anlage/n 

1 Anlage 1_Planentwurf_Stand Dezember 2023 (öffentlich) 
 

2 Anlage 2_Begründung Entwurf_Stand Dezember 2023 (öffentlich) 
 

3 Anlage 3_Artenschutzfachbeitrag_Stand Dezember 2023 (öffentlich) 
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I. BEGRÜNDUNG 
1. RECHTSGRUNDLAGE 
 
Der Bebauungsplan basiert u. a. auf nachfolgenden Rechtsgrundlagen: 
 

• Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 
(BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Juli 2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 221) geändert worden ist, 
 

• Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung – 
BauNVO) in Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), 
die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert 
worden ist, 
 

• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 
(Planzeichenverordnung 1990 - PlanZV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 
58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geän-
dert worden ist. 
 

• Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – 
BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 8. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2240) geändert worden ist 

 

• Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des Bundesnaturschutz-
gesetzes (Naturschutzausführungsgesetz – NatSchAG M-V)   vom 23. Februar 2010 
(GVOBl. M-V 2010, S. 66) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. März 
2023 (GVOBl. M-V S. 546). 

 
 
 

2. EINFÜHRUNG 
2.1  Lage und Umfang des Plangebietes 
 
Die ehemalige Gutsanlage liegt am Südrand im Ortsteil Glocksin östlich der Kreisstraße 
MSE72 und nördlich des Hofsees. Das 2,09 ha große Plangebiet umfasst die Flurstücke 
111/3, 111/4 (teilweise), 112/5, 112/6 (teilweise), 114/3, 114/12 (teilweise) und 115/4) der 
Flur 1 Gemarkung Glocksin. Im Westen grenzt die Schlossstraße an den Plangeltungsbe-
reich an. Im Südwesten grenzen Wochenendhäuser an und im Norden Wohnbebauung. 
 
Der Geltungsbereich wird wie folgt umgrenzt: 
 
Im Norden: durch die Schlossstraße und Nebenflächen der Wohngrundstücke 

(Flurstücke 114/2, 115/3, 115/4 und 118/6), 
im Osten: durch Schlossstraße und die Wochenendhausfläche (Flurstücke 114/4, 

114/8, 114/16 und 127/52),  
im Süden: durch den Hofsee (Flurstück 113/1) und 
im Westen: durch die Kreisstraße MSE72 (Flurstücke 111/4, 112/4, 112/16 und 

114/14). 
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2.2 Anlass und Erforderlichkeit der Planaufstellung 
 
Planungsanlass für die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 8 „Ehemalige Gutsanlage“ der 
Gemeinde Neverin (im Ortsteil Glocksin) war die Absicht der Gemeinde, die Fläche am Guts-
haus, die ehemals mit Wirtschaftsgebäuden bebaut war, für eine Bebauung mit einer Durch-
mischung aus Wohnen, nicht störendem Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen zu entwi-
ckeln. 
Ziel der Planung ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen. 
Zwischenzeitlich hat sich die Zielstellung der Gemeinde dahingehend geändert, dass hier 
Standort für Wohnungsbau entstehen sollen. 
 

 
 

2.3 Planverfahren 
 
Der Bebauungsplan ist im zweistufigen Verfahren aufzustellen.  
 
Aufstellungsbeschluss 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Neverin hat in ihrer Sitzung am 16.09.2015 be-
schlossen, den Bebauungsplan Nr. 8 „Ehemalige Gutsanlage“ aufzustellen. Der Beschluss 
wurde in der Heimat- und Bürgerzeitung Neverin Info Nr. 09/2015 vom 21.11.2015 bekannt-
gemacht. 
 
Landesplanerische Stellungnahme 
Der Aufstellungsbeschluss wurde mit Schreiben vom 13.12.2017 beim Amt für Raumordnung 
und Landesplanung Mecklenburgische Seenplatte zur Anzeige gebracht. Die Grundsätze, 
Ziele und sonstigen Erfordernisse wurden der Gemeinde durch Schreiben des Amtes für 
Raumordnung und Landesplanung vom 26.02.2018 und 03.09.2018 mitgeteilt. 
 
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit wurde in Form einer Bürgerversammlung am 
29.11.2017 vorgenommen. 
 
Frühzeitige Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB, Abstimmung mit Nachbar-
gemeinden 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die 
Planung berührt werden kann, wurden mit Schreiben vom 24.01.2018 von der Planung un-
terrichtet und zur Äußerung auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detailie-
rungsgrad der Umweltprüfung aufgefordert. Die betroffenen Nachbargemeinden wurden von 
der Planung unterrichtet. Bis zum ………………. äußerten sich …. Träger öffentlicher Be-
lange zum Bebauungsplan; von den Nachbargemeinden kamen keine Bedenken oder Hin-
weise. 
 
Auslegungsbeschluss 
Der Bebauungsplanentwurf wurde am 04.07.2018 von der Gemeindevertretung als Grund-
lage für die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB und die Behördenbeteiligung nach 
§ 4 Abs. 2 BauGB gebilligt. 
 
Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
Der Entwurf des Bebauungsplans wurde vom 28.08.2018 bis zum 02.10.2018 öffentlich aus-
gelegt. Ort und Dauer der Auslegung wurden durch Veröffentlichung in der Heimat- und Bür-
gerzeitung Neverin Info Nr. 08/2018 vom 18.08.2018 bekannt gemacht. Es gingen keine 
Stellungnahmen zum Bebauungsplanentwurf ein. 
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Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die 
Planung berührt werden kann, wurden mit Schreiben vom 13.08.2018 von der Planung un-
terrichtet und zur Stellungnahme zum Entwurf aufgefordert. Bis zum ………………. gingen 
…. Behördenstellungnahmen ein. 
 
Überarbeitung des Bebauungsplanentwurfs 
Die Stellungnahme der Träger öffentlicher Belange wurden geprüft und in die weitere Abwä-
gung einbezogen. In der Folge wurde die verkehrliche Erschließung geplant und der Bebau-
ungsplanentwurf ist zu ändern. Der Plangeltungsbereich wird im Nordwesten verkleinert. Der 
geänderte Entwurf des Bebauungsplans Stand …/2023 wurde von der Gemeindevertretung 
am ………………. gebilligt und gemäß § 4a Abs. 3 BauGB zur erneuten Auslegung und Be-
hördenbeteiligung bestimmt. 
 
 
 

 
3. AUSGANGSSITUATION 
3.1 Räumliche Einbindung 
 
Glocksin befindet sich ca. 1 km südlich des Hauptortes und des Amtssitzes Neverin in land-
schaftlich exponierter Lage inmitten der Hochfläche des Werders, nordöstlich der Kreisstadt 
Neubrandenburg. 
Die verkehrliche Anbindung erfolgt über die Kreisstraße MSE72. 
Das Plangebiet befindet sich unweit südlich des Dorfzentrums von Glocksin. 
Es liegt zwischen der Ortsmitte und dem Hofsee mit Naherholungsnutzung, sowie südwest-
lich des sanierten Gutshauses (Mehrfamilienhaus). 
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Abbildung 1: Luftbild mit Plangeltungsbereich 

 
Quelle: https://www.gaia-mv.de/gaia/gaia.php, Abruf am 13.026.2023 
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3.2 Bebauung und Nutzung 
 
Das Bebauungsplangebiet selbst ist eine ehemalige Gutsanlage, die bis vor kurz vor Beginn 
der gemeindlichen Planung noch mit Wirtschaftsgebäuden bebaut war (Abriss infolge sehr 
schlechten baulichen Zustandes). 
Durch die Vornutzung des Grundstückes stellt sich der Bestand folgendermaßen dar: 
- Teil des Kellers des abgerissenen Gutsspeichers ist zu einem Fledermausquartier 

umgebaut worden, dazu gehört auch die Feldsteinmauer. 
- Auf einem Halbstamm eines Spitzahorns auf der Nordost-Rampe des Fledermaus-

quartiers ist ein Schwalbenhaus mit 40 Kunstnestern installiert 
- Rasenfläche mit einem teilweise alten Baumbestand (ehemaliger Gutshof) 
- landwirtschaftlich genutzte Flächen (Flurstück 115/4) 
- Gehölzbiotop (Flurstücke 114/13, 111/3) 
 
 

 
3.3 Erschließung 
 
Das Grundstück liegt zwischen zwei befestigten Straßen und ist an wesentliche Medien an-
gebunden, wie Wasser, Elektrizität und Telefon. 
Zu Altlasten lässt sich folgendes mitteilen. Es sind Räume des ehemaligen Speichers erhal-
ten, siehe oben. Von der ehemaligen Durchfahrscheune gibt es eventuell Trümmerreste. Es 
ist der Abbruch erfolgt, Aushub ist erfolgt und entsorgt worden. Die Fläche ist erdboden-
gleich. 
 
 
 

3.4 Natur und Umwelt 
 
Im Süden liegt der 50 m -Gewässerschutzstreifen des Hofsees gemäß § 29 NatSchAG M-V 
innerhalb des Plangeltungsbereichs. 
Der Gehölzstreifen des Hofsees reicht in den Südosten in das Plangebiet hinein und ist Teil 
des geschützten Biotops MST02423 „Röhrichtbestände und Riede; Naturnahe Bruch-, 
Sumpf- und Auwälder“. Das Plangebiet beinhaltet im Westen Teile eines weiteren, im Jahr 
1999 vom LUNG M-V kartierter, nach § 20 NatSchAG M-V geschützten Biotops MST02419 
„Naturnahes Feldgehölz“ (Feldgehölz; Esche; Strauchschicht). Das Plangebiet enthält nach § 
18 NatSchAG M-V geschützte Bäume. Im Osten und Norden befinden sich Siedlungsge-
hölze heimischer Arten aus Ulmen, Ahorn, Eschen, Weiden und Linden, welche 3 mächtige 
geschützte Linden und eine geschützte Ulme enthalten. Im Norden wachsen 1 geschützte 
Kastanie und 4 geschützte Linden. Es gibt auf dem Gelände drei neugepflanzte, nicht wege-
begleitende Baumreihen, die daher keinen Schutzstatus genießen. Diese bestehen aus 4 
Ahorn, 4 Buchen und 5 Buchen. Es gibt auf dem Gelände drei neugepflanzte, nicht wegebe-
gleitende Baumreihen, die daher keinen Schutzstatus genießen. Diese bestehen aus 4 
Ahorn, 4 Buchen und 5 Buchen. 
Im Plangebiet befinden sich artenschutzrechtliche Ersatzmaßnahmen für Fledermäuse und 
Schwalben. Die älteren Gehölze bieten potenzielle Bruthabitate sowie potenzielle Quartiers-
möglichkeiten für Höhlenbrüter, Fledermäuse und den Eremiten. Das Gelände ist mit regel-
mäßig gemähtem Intensivgrünland bewachsen. 
Das Plangebiet enthält keine Gewässer und liegt nicht in einem Trinkwasserschutzgebiet, 
überlagert aber im Süden den 50 m – Uferschutzstreifen des Hofsees. 
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3.5 Eigentumsverhältnisse 
 
Die Flurstücke 112/5, 112/6, 114/12 und 114/13 sind Eigentum der Gemeinde Neverin. Die 
Flurstücke 111/3 und 115/4 befinden sich in privatem Eigentum. 
 
 
 
 

4. PLANUNGSBINDUNGEN 
4.1 Planungsrechtliche Ausgangssituation 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 8 „Ehemalige Gutsanlage“ liegt planungs-
rechtlich im Außenbereich von Glocksin. Die rechtliche Grundlage für die Beurteilung von 
Bauanträgen ist dementsprechend § 35 BauGB Außenbereich. Die Errichtung von Wohnbe-
bauung ist auf dieser Grundlage nicht möglich.  
 
 
 

4.2 Landes- und Regionalplanung 
4.2.1 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 
 
Im Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern wurde der Gemeinde Ne-
verin keine zentralörtliche Funktion zugeordnet. Die Gemeinde liegt im Stadt-Umland-Raum 
des Oberzentrums Neubrandenburg und unterliegt einem besonderen Kooperations- und Ab-
stimmungsgebot. Neverin liegt in einem Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft. Die Gemeinde wird 
durch das großräumige Straßennetz erschlossen. Teile des Gemeindegebietes sind Vor-
ranggebiete Naturschutz- und Landschaftspflege.  
Gemäß Programmsatz 4.2(2) LEP M-V ist in den Gemeinden ohne zentralörtliche Funktion 
die Ausweisung neuer Wohnbauflächen auf den Eigenbedarf zu beschränken. Gemäß Pro-
grammsatz 4.1(5) LEP M-V sind die Innenentwicklungspotenziale vorrangig zu nutzen 
 
 

4.2.2 Regionales Raumentwicklungsprogramm Mecklenburgische Seenplatte 
 
Die Gemeinde Neverin hat keine zentrale Funktion und befindet sich in einem Vorbehaltsge-
biet für Landwirtschaft. Teile der Gemeinde sind Vorbehaltsgebiet für Naturschutz- und Land-
schaftspflege. Die Gemeinde ist über das großräumige und das bedeutsame flächenerschlie-
ßende Straßennetz, sowie das regional bedeutsame Radroutennetz erschlossen. Der Regio-
nalflugplatz Trollenhagen mit Bau- und Lärmschutzbereich wirkt im Gemeindegebiet Neverin. 
Gemäß Programmsatz 4.1(2) RREP MS ist der Nutzung erschlossener Standortreserven, 
der Umnutzung, Erneuerung und Verdichtung bebauter Gebiete in der Regel der Vorrang vor 
der Ausweisung neuer Siedlungsflächen einzuräumen. 
 
Die landesplanerische Stellungnahme liegt mit Datum vom 26.02.2018 vor. 
Der Stellungnahme ist folgendes zu entnehmen: 
„2. lm Ergebnis der Prüfung wird Folgendes festgestellt: 
Für die landesplanerische Beurteilung sind folgende raumordnerische Erfordernisse von Belang: 
Nach Programmsatz 4.1(2) RREP MS ist die Nutzung erschlossener Standortreserven, der 
Umnutzung, der Erneuerung und Verdichtung bebauter Gebiete in der Regel Vor- rang vor der 
Ausweisung neuer Siedlungsflächen einzuräumen. 
Der Programmsatz 4.1(4) RREP MS ist ein Ziel der Raumordnung und legt fest, dass die 
Wohnbauflächenentwicklung auf die Zentralen Orte und Siedlungsschwerpunkte zu konzent-
rieren ist. In anderen Gemeinden ist die Wohnbauflächenentwicklung am Eigenbedarf, der sich 
aus Größe, Struktur und Ausstattung des Ortes ergibt, zu orientieren. 
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4.3 Flächennutzungsplan 
 
 
Die Gemeinde Neverin hat im Planungsverband „Mecklenburg-Strelitz Ost“ mit weiteren Ge-
meinden des Amtes Neverin einen Flächennutzungsplan aufgestellt; der Flächennutzungsplan 
ist am 05.09.2005 wirksam geworden.  
Der gesamte ehemalige Gutsanlage ist als gemischte Baufläche dargestellt. 
 
 
 

4.4 Planungswettbewerb und städtebauliche Konzeptentwicklung 
 
Die Gemeinde Neverin, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, plant die städtebauliche Ent-
wicklung eines ca. 2,4 ha großen innerörtlichen Areals im Ortsteil Glocksin. Nach Beräumung 
der ehemals devastierten Flächen soll entsprechend der Ausweisung im rechtswirksamen Flä-
chennutzungsplan eine Fläche mit gemischter Nutzung, einschließlich nicht störendem Ge-
werbe und Freiflächen entstehen (die Festsetzung der baulichen Nutzung wird später erläu-
tert). Die städtebauliche Berücksichtigung des vorhandenen Gutshauses, der Kirche und des 
angrenzenden Sees fließt in die Planung mit ein. Die landschaftliche Eingliederung wird eben-
falls beachtet. 
Im Vorfeld wurde durch die Gemeinde ein Planungswettbewerb ausgelobt (2016/2017), um 
städtebauliche Konzepte für diese Bauaufgabe zu entwickeln. 
Das vom Wettbewerbssieger entwickelte städtebauliche Konzept soll schrittweise umgesetzt 
werden. 
Als Wohnformen kommen Einfamilien-, und / oder Mehrfamilienhäuser oder auch „Generationen-
wohnen“ infrage. 
 
Abbildung 2: Siegerentwurf des Wettbewerbs 

 
Das Wettbewerbsergebnis wurde durch die Gemeinde für die Aufgabenstellung dieses Be-
bauungsplanes angepasst (keine Mehrfamilienhäuser, geänderte Erschließung). 
Mit dem Bebauungskonzept erfolgt eine Neuinterpretation einer dorftypischen „Gutsanlage“, 
die aus sehr dominanten, großformatigen und kleineren Gebäuden bestand. Es wird ein respek-
tabler Abstand zum historischen Gutshaus eingehalten. Für die Baugestaltung werden Fest-
setzungen getroffen, die eine Orientierung an den vorherigen Bebauungen als Grundlage ha-
ben. Es sollen bewusst Elemente, wie Klinkermaterial, Holz, Dachfarben aufgenommen wer-
den. Die Gemeinde folgt dem Wettbewerbssiegerbeitrag. Aus dem Wettbewerbsverfahren 
werden die Grundlagen abgeleitet. 
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Mit der Anzahl der Neubauten und deren Größe erfolgt eine ortstypische Ergänzung. 
Auf das Verhältnis der baulichen Struktur zum See und zu der vorhandenen Bebauung soll ins-
besondere eingegangen werden. 
Nordwestlich des Hofsees hat sich eine Wochenendhaussiedlung entwickelt und verfestigt. De-
ren Bebauung unterschreitet den Abstand zum Seeufer von 50 m deutlich an einigen Stellen. 
Von der hauptsächlichen Lage der Wochenendhäuser ausgehend wurde weiterführende die Lage 
der neuen Hausgruppe bestimmt. Allerdings so, dass eine bewusste Zäsur des Freiraums zwi-
schen Bebauung und Seekante erhalten wird. 
Der Bestand der Bebauung am Seeufer, Wochenendhäuser, bestimmt heute den Abstand 
zwischen Gebäuden und Uferkante. Die Situation ist demnach vorgeprägt. Mit der Neubebau-
ung wird ein größerer Abstand eingehalten, so dass eine freie Schneise entstehen wird. 
Diese soll naturnah gestaltet werden bzw. soll sie sich naturnah entwickeln können. Der Fuß-
weg wird aus der Bebauungsgruppe herausgeführt und erreicht den See. 
 
 
 
 

5. PLANKONZEPT 
5.1 Ziele und Zwecke der Planung 
 
Die Gemeinde hat sich im Zuge der Planaufstellung mit den Zusammenhängen zur Entwick-
lung des gesamten Gemeindegebietes auseinandergesetzt. Mit dieser Planung wird für den 
Ortsteil Glocksin ein Standort für Wohnungsbau entwickelt und eine angemessene Reserve 
geschaffen. 
Mit dem B-Plan Nr. 8 sind folgende Ziele verbunden: 
- Ortsrandgestaltung des Ortes Glocksin 
- Wiederbelebung ehemals bebauter Flächen/ Nutzung einer Brachfläche 
Auf der Fläche soll eine geringe Anzahl von neuen Wohnungseinheiten entstehen. Diese teilt 
sich in ein Angebot für Einfamilienhäuser auf relativ großen, dorftypischen Grundstücken und 
ein Angebot für Wohnungen im Mehrfamilienhausbereich. Das soll in Kombination mit 
Dienstleistungseinrichtungen und nicht störendem Gewerbe erfolgen. 
Mit diesem Angebot werden Umzugsmöglichkeiten innerhalb der Gemeinde unterstützt, also 
die Chance in der Heimatgemeinde bleiben zu können. 
 
 
 

5.2 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 
 
Gem. § 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln 
(Entwicklungsgebot). 
Die Gemeinde beabsichtigt mit dem Satzungsverfahren über den Bebauungsplan Nr. 8 ein 
Allgemeines Wohngebiet gem. § 4 Baunutzungsverordnung (BauNVO M-V) zu entwickeln. 
Es ist somit festzustellen, dass die Satzung über den Bebauungsplan Nr. 8 der Gemeinde 
Neverin OT Glocksin derzeit nicht aus dem rechtskräftigen Flächennutzungsplan entwickelt 
ist. 
Um dem Entwicklungsgebot gerecht zu werden, hat die Gemeinde am 04.07.2018 ein ent-
sprechendes Änderungsverfahren des Flächennutzungsplanes beschlossen. 
Sie nutzt damit die Möglichkeit des Parallelverfahrens nach § 8 Abs. 3 BauGB. 
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7. PLANINHALT 
7.1 Nutzung der Baugrundstücke 
7.1.1 Art der Nutzung 
 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 8 „Ehemalige Gutsanlage“ werden allgemeine 
Wohngebiete nach § 4 BauNVO festgesetzt. Die nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise 
zulässigen Nutzungen sind nicht Bestandteil des Bebauungsplanes. 
Die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen nach § 4 Abs. 3 Nr. 1, 2, 3 und 5 BauNVO sind 
wegen ihres möglichen Beeinträchtigungspotenzials für die Wohnnutzung hier auszuschlie-
ßen. Freigeräumte Bauflächen durch flächenintensive Gartenbaubetriebe widersprechen dem 
städtebaulichen Ziel. Daher werden Gartenbaubetriebe ausgeschlossen. 
 
 

7.1.2 Maß der baulichen Nutzung 
 
Bezüglich des Maßes der baulichen Nutzung werden gemäß § 16 BauNVO Festsetzungen 
zur Grundflächenzahl und Zahl der Vollgeschosse getroffen. 
Im Geltungsbereich wird die Grundflächenzahl 0,3 bzw. 0,4 und ein Vollgeschoss als Höchst-
maß festgesetzt. 
Die Geschosszahl entspricht dem dörflichen Charakter.  
 
 

7.1.3 Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche, Baugrenze 
 
Es wird offene Bauweise festgesetzt. Dies bedeutet, dass die Gebäudelänge maximal 50 m 
betragen darf und zur seitlichen Grundstücksgrenze mindestens 3 m Abstand einzuhalten 
sind. 
Im Bebauungsplan werden mit Hilfe der Baugrenzen die Lage und Größe der überbaubaren 
Grundstücksfläche definiert.  
 
 
 

7.2 Verkehrliche Erschließung 
 
Die verkehrliche Erschließung des Vorhabens erfolgt über die Kreisstraße MSE72 und die 
Schlossstraße, eine örtliche Straße. Die alte Zufahrt von der Kreisstraße im Süden bleibt als 
Zufahrt für die Parkplätze erhalten. 
Neu geplant ist eine Straße (Planstraße A) von der Kreisstraße MSE72 im Westen zur 
Schlossstraße im Osten. Von dieser führt die Planstraße B in Richtung Süden zum Hofsee. 
Dort wird ein Wendehammer ausgebaut und eine Löschwasserentnahmestelle installiert. Sie 
werden als verkehrsberuhigter Bereich festgesetzt. 
 
Abbildung 3: Straßenquerschnitte und Wendehammer der Erschließungsplanung 
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Vom Parkplatz wird eine fußläufige Verbindung zum Wendehammer und somit zum Naher-
holungsstandort festgesetzt. 
 
 
 

7.3 Maßnahmen zur Verminderung/Vermeidung und zum Aus-
gleich von Eingriffsfolgen 

 
Mit Umsetzung der Planung werden Flächen von Intensivgrünland und eine Siedlungsge-
hölzfläche überplant. Die übrigen bedeutenderen z.T. gesetzlich geschützten Gehölze des 
Plan-gebietes werden wegen ihrer Lage innerhalb der geplanten Grünflächen von den Wir-
kungen des Vorhabens nicht berührt. Die zulässige Versiegelung von 45% bzw. 60% und die 
möglichen Gehölzbeseitigungen beeinträchtigen insbesondere die Schutzgüter Flora und Bo-
den. Diese Eingriffe sind unvermeidbar und zu kompensieren. 

 
 

7.3.1 Verminderungs- / Vermeidungsmaßnahmen 
 
V1 Der Beginn der Baumaßnahmen ist ausschließlich außerhalb der Vogelbrutzeit im Zeit-

raum vom 01. September des Jahres bis zum 15. März des Folgejahres zulässig.  
Ein vorzeitiger Baubeginn ist nur dann möglich, wenn durch eine sachverständige Per-
son nachgewiesen wird, dass zum Zeitpunkt der Vorhabenrealisierung durch das Vor-
haben keine Beeinträchtigung des Brutgeschehens erfolgt 

V2 Vor Beginn der Baufeldfreimachung sind die potentiellen Habitatflächen auf Zau-
neidechsen- und Amphibienvorkommen zu prüfen. Bei einem Positivnachweis sind ge-
eignete Maßnahmen zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände fest-
zulegen. Diese sind im Rahmen einer ökologischen Baubegleitung anzuleiten, durch-
zuführen und zu dokumentieren. 

V3 Die bestehenden artenschutzrechtlichen Ersatzmaßnahmen „Eiskeller“, „Findlings-
mauer“ und „Artenschutzhaus“ sind zu erhalten. Die private Grünfläche beim „Eiskeller“ 
ist von Bebauung freizuhalten. 

V4 Pro 200 m² Neuversiegelung sind 2 hochstämmige Obstbäume StU 8 - 10, 2 x ver-
pflanzt mit Ballen Äpfel: z.B. Pommerscher Krummstiel, Danziger Klarapfel, Graven-
steiner, Gelber Richard, Clivia, Carola, Roter Winterstettiner, Apfel aus Grünheide, Cox 
Orange, Kaiser Wilhelm, Königlicher Kurzstiel; Birnen: z.B. Konferenz, Clapps Liebling, 
Gute Graue, Bunte Julibirne, Pastorenbirne, Kleine Landbirne, Alexander Luc, Gute Lu-
ise, Tangern; Quitten: z.B. Apfelquitte, Birnenquitte, Konstantinopeler Apfelquitte) und 
5 m² Lavendel oder Sommerflieder) und 20 m² Strauchfläche heimischer Arten (z.B. 
Corylus avellana (Hasel), Viburnum opulus (Schneeball), Cornus mas (Kornelkirsche), 
Rosa canina (Hundsrose), Sambucus nigra (Holunder), Ribes nigra (Schwarze Johan-
nisbeere)) anzulegen und dauerhaft zu erhalten. 

V5 Große Fensterfronten sind zu vermeiden.  
 
 

7.3.2 Kompensationsmaßnahmen 
 
Das Kompensationsdefizit ist durch geeignete externe Maßnahmen zu kompensieren, die ei-
nem Kompensationsflächenäquivalent von 16.500,40 entsprechen und sich in der Land-
schaftszone „Rückland der Mecklenburgischen Seenplatte“ befinden. Der anfallende Kom-
pensationsbedarf kann durch reale Maßnahmen in der freien Landschaft gedeckt werden. 
Möglich wäre auch die Verwendung des ca. 20 km südlich gelegenen Kontos MSE-001 
„Dauerhafter flächiger Nutzungsverzicht von Waldflächen am Dachsberg“ (Ansprechpartner 
Hubertus Hübner; Telefon 01714151452; E-Mail huber-tus.huebner@t-online.de). Der Reser-
vierungsbescheid ist mit dem Bauantrag vorzulegen. 
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7.3.3 CEF-Maßnahmen 
 
Die CEF-Maßnahmen wurden bereits umgesetzt. 
 
 
 

7.4 Gestalterische Festsetzungen 
 
Aufgrund der besonderen Bedeutung von Dachflächen für das Orts- und Landschaftsbild 
wurden Regelungen zur Dachform, Dachneigung, Farbgebung und Materialität von Dachein-
deckungen als örtliche Bauvorschrift festgesetzt. Mit der festgesetzten Mindestdachneigung 
25 Grad ist die Einhaltung geneigter Dächer gegeben. Anthrazitfarbene und rote bis braune 
Dachsteine und –ziegel prägen auch das benachbarte Baugebiet. Glasierte grüne oder blaue 
Dachsteine sind als Farbtupfer sind nicht willkommen. Für flachgeneigte Dächer z. B. der 
Garagen, Carports und Nebengebäude sind auch Pappeindeckungen und Gründächer zuläs-
sig. 
 
 
 

7.5 Nachrichtliche Übernahmen 
7.5.1 Bodendenkmale 
 
Im größten Teil des Plangeltungsbereichs sind Bodendenkmale bekannt. 
Wenn während der Erdarbeiten (Grabungen, Ausschachtungen, Kellererweiterungen, Abbrü-
che usw.) Befunde wie Mauern, Mauerreste, Fundamente, verschüttete Gewölbe, Verfüllun-
gen von Gräben, Brunnenschächte, verfüllte Latrinen- und Abfallgruben,  gemauerte Flucht-
gänge und Erdverfärbungen (Hinweise auf verfüllte Gruben, Gräben, Pfostenlöcher, Brand-
stellen oder Gräber) oder auch Funde wie Keramik, Glas, Münzen, Urnenscherben, Steinset-
zungen, Hölzer, Holzkonstruktionen, Knochen, Skelettreste, Schmuck, Gerätschaften aller 
Art (Spielsteine, Kämme, Fibeln, Schlüssel, Besteck) zum Vorschein kommen, sind diese 
gem. § 11 Abs. 1 u. 2 DSchG M-V   unverzüglich der unteren Denkmalschutzbehörde anzu-
zeigen. Anzeigepflicht besteht gemäß § 11 Abs. 1 DSchG M-V für den Entdecker, den Leiter 
der Arbeiten, den Grundeigentümer oder zufällige Zeugen, die den Wert des Gegenstandes 
erkennen. 
Der Fund und die Fundstelle sind gem. § 11 Abs. 3 DSchG M-V in unverändertem Zustand 
zu erhalten. Diese Verpflichtung erlischt fünf Werktage nach Zugang der Anzeige, bei schrift-
licher Anzeige spätestens nach einer Woche. Die untere Denkmalschutzbehörde kann die 
Frist im Rahmen des Zumutbaren verlängern, wenn die sachgemäße Untersuchung oder die 
Bergung des Denkmals dies erfordert. 
Aufgefundene Gegenstände sind dem Landesamt für Kultur und Denkmalpflege zu überge-
ben. 
 

 
7.5.2 Küsten- und Gewässerschutzstreifen 
 
Im Süden reicht der Küsten- und Gewässerschutzstreifen des Hofsees in den Plangeltungs-
bereich hinein. Hier ist eine Ausnahme zu beantragen. 
 
 

7.5.3 Geschützte Biotope 
 
Der Gehölzstreifen des Hofsees reicht in den Südosten in das Plangebiet hinein und ist Teil 
des geschützten Biotops MST02423 „Röhrichtbestände und Riede; Naturnahe Bruch-, 
Sumpf- und Auwälder“. Das Plangebiet beinhaltet im Westen Teile eines weiteren, im Jahr 
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1999 vom LUNG M-V kartierter, nach § 20 NatSchAG M-V geschützten Biotops MST02419 
„Naturnahes Feldgehölz“ (Feldgehölz; Esche; Strauchschicht). 
 
 
 

7.6 Hinweise 
7.6.1 Baudenkmale 
 
In der Peripherie des Plangebietes befinden sich gemäß der Denkmalliste des Landkreises 
Mecklenburgische Seenplatte folgende Baudenkmale 
337 1 Schlosstr. 12,14 Gutshaus 
373 1 Zum Alten Dorf/ I Kirche mit Schlossstr.  
373 2 Feldsteintrockenmauer 
Die untere Denkmalbehörde gibt mit Stellungnahme vom 23.02.2018 den Hinweis, dass 
„An der Peripherie des Geltungsbereiches der Satzung sind Baudenkmale bekannt. Eigen- 
tümer, Besitzer und Unterhaltungspflichtige von Denkmalen sind gemäß § 6 DSchG M-V 
grundsätzlich verpflichtet, diese im Rahmen des Zumutbaren denkmalgerecht instand zu set-
zen, zu erhalten und pfleglich zu behandeln. Alle Veränderungen am Denkmal und in seiner 
Umgebung, wenn das Erscheinungsbild erheblich beeinträchtigt ist, sind genehmigungs-
pflichtig. Gemäß § 7Abs. 1 DSchG M-V ist die untere Denkmalschutzbehörde bzw. gemäß § 
7Abs. 6 DSchG M-V die zuständige Behörde Genehmigungsbehörde. 
Denkmale sind nach § 2 Abs. 1 DSchG M-V Sachen, Mehrheiten von Sachen und Teile von 
Sachen, an deren Erhaltung und Nutzung ein öffentliches Interesse besteht, wenn die Sa-
chen bedeutend für die Geschichte des Menschen, für Städte und Siedlungen oder für die 
Entwicklung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen sind und für die Erhaltung und Nut-
zung künstlerische, wissenschaftliche, geschichtliche, volkskundliche oder städtebauliche 
Gründe vorliegen (§ 2 Abs. 1 DSchG M-V). 
Gemäß § 1 Abs. 3 sind daher bei öffentlichen Planungen und Maßnahmen die Belange des 
Denkmalschutzes und der Denkmalpflege zu berücksichtigen." 

 
 
7.6.2 Untere Wasserbehörde 
 
Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte gibt mit Stellungnahme vom 23.02.2018 be-
kannt, dass; 
„Aus Sicht der unteren Wasserbehörde wird darauf hingewiesen, dass die Versorgung mit 
Trinkwasser und die Entsorgung des häuslichen Abwassers zentral erfolgen. Niederschlags-
wasser soll ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder über eine Kanalisation ohne Vermi-
schung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit dem weder wasser-
rechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Be-
lange entgegenstehen (§ 55 WHG). 
lm weiteren Planungsverlauf sollte die Entsorgung des unbelasteten Niederschlagswassers 
unter Beachtung der Versickerungsfähigkeit des Bodens geregelt werden. Sollte die Ge-
meinde/Stadt eine genehmigungsfreie Versickerung gemäß § 32 Abs. 4 LWaG M-V gestat-
ten, ist dafür außerhalb von Wasserschutzgebieten keine wasserbehördliche Erlaubnis erfor-
derlich. 
Sollte eine Versickerung mittels technischer Einrichtungen (wie Rigolen, Sickerschacht, Ver-
sickerungsdräne usw.) oder eine Einleitung in ein Oberflächengewässer/Grundwasser erfor-
derlich sein, ist eine wasserrechtliche Erlaubnis beim Landrat des LK Mecklenburgische 
Seenplatte als zuständige Wasserbehörde zu beantragen. Mit dem Antrag sind die erforderli-
chen Angaben und Unterlagen zur Prüfung einzureichen (Baubeschreibung der Anlage, Be-
messungsunterlagen usw.).“ 
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7.6.3 Neubrandenburger Stadtwerke GmbH 
 
Die Neubrandenburger Stadtwerke geben mit Stellungnahme vom 13.03.2018 folgende all-
gemeine Hinweise: 
„Vor Beginn von Tiefbauarbeiten sind stets die Einholung einer Schachterlaubnis und die 
Vereinbarung einer Vor-Ort-Einweisung bei unserem Fachbereich Technische Dokumenta-
tion erforderlich. 
Vorhandene Leitungen, Kabel und Beschilderungen sind zu sichern und zu schützen. Bei 
Kreuzungen sowie bei Parallelverlegungen zu unseren Anlagen sind generell Such- und 
Handschachtungen zur 
Bestimmung des genauen Trassenverlaufes und der Tiefenlage der vorhandenen Anlagen 
im Beisein des Leitungseinweisenden des Netzbetreibers vorzunehmen. 
Sofern in den Bestandsplänen dargestellte Anlagen nicht aufgefunden werden, ist vor Bau-
beginn die weitere Vorgehensweise mit dem Leitungseinweisenden des Netzbetreibers ab-
zustimmen.“ 
 
Neubrandenburger Stadtwerke geben mit Stellungnahme vom 13.03.2018 folgendes grund-
sätzliches bekannt: 
„Bei einer geplanten Neubebauung/Neuerschließung sind neu.sw, die TAB mbH und die 
neu-medianet GmbH frühzeitig in die Planungen einzubeziehen. im Vorfeld der Erweite-
rung/Erschließung der Bebauungen des B-Plangebietes müssen die Leistungen der vorhan-
denen Ver- und Entsorgungsnetzen überprüft werden, inwieweit diese für die geplante Erwei-
terung ausreichend dimensioniert sind. Gegebenenfalls müssen an den innerörtlichen oder 
vorgelagerten Ver- und Entsorgungsnetzen Erweiterungen vorgenommen werden. Ggf. kön-
nen Um- und/oder Neuverlegungen von Medien notwendig sein. Die vorgenannten Maßnah-
men sind mit Kosten verbunden. Zwischen dem Bau- bzw. Erschließungsträger und neu.sw 
ist ein Investitionssicherungsvertrag zu den Planungs- und Baukosten ab- zuschließen. Aus-
führungszeiten für Planungs- und Bauphasen sind zu beachten. Eine Koordinierung zwi-
schen geplanten Baumaßnahmen ist zwingend erforderlich. 
Bei Neu- oder Umverlegungen sind die Anlagen der neu.sw/TAB/neu-medianet vorzugs- 
weise im öffentlichen Bauraum unterzubringen. Bei Verlegung auf privaten Flächen sind im 
B-Plan entsprechende Flächenkennzeichnungen zur Einräumung von Leitungsrechten vor- 
zusehen. Weiterhin sind die Leitungsrechte dinglich und entschädigungsfrei im Grundbuch 
zugunsten von neu.sw/TAB/neumedianet zu sichern.“ 
 
 
 
 

8. AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG 
8.1 Auswirkungen auf ausgeübte Nutzungen 
 
Die derzeit brachliegenden Flächen werden einer Nutzung zugeführt. 
 
 

 
8.2 Verkehr 
 
Die vorhandene Erschließung (Kreisstraße und Schlossstraße) wird durch eine Straße, die 
die beiden verbindet und einen verkehrsberuhigten Bereich ergänzt.  
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8.3 Ver- und Entsorgung 
 
Trinkwasser 
„Folgende Trinkwasserleitungen befinden sich im Nahbereich: 
- Schlossstraße PE 75 x 6,9 (Versorgungsleitung) 
- westlich der Kreisstraße DN 150 AZ (Zubringerleitung nach Neuenkirchen/ Magdale-

nenhöh/Luisenhof) 
Zur Versorgung des B-Plangebietes ist als innere Erschließung eine Netzerweiterung erfor-
derlich. In Abhängigkeit von der geplanten Bebauungsstruktur und dem zu erwartenden 
Wasserbedarf ist ggf. eine Erweiterung des vorgelagerten Netzes als äußere Erschließung 
erforderlich. Hierzu ist rechtzeitig, bereits in der Planungsphase ein Erschließungsvertrag mit 
neu.sw abzuschließen, der u. a. die Kostenbeteiligung des Erschließungsträgers regelt. 
Die Herstellung von Trinkwasserhausanschlüssen ist nicht Bestandteil der öffentlichen Er-
schließung und muss separat durch jeden Grundstückseigentümer bei neu.sw/Netzservice 
beantragt werden, bzw. ist durch die Gemeinde rechtzeitig vor Beginn der Erschließungsar-
beiten mit neu.sw zu klären. 
 
Bei einer geplanten Neubebauung/Neuerschließung sind neu.sw, die TAB mbH und die neu-
medianet GmbH frühzeitig in die Planungen einzubeziehen. im Vorfeld der Erweiterung/Er-
schließung der Bebauungen des B-Plangebietes müssen die Leistungen der vorhandenen 
Ver- und Entsorgungsnetze überprüft werden, inwieweit diese für die geplante Erweiterung 
ausreichend dimensioniert sind. Gegebenenfalls müssen an den innerörtlichen oder vorgela-
gerten Ver- und Entsorgungsnetzen Erweiterungen vorgenommen werden. Ggf. können Um- 
und/oder Neuverlegungen von Medien notwendig sein. Die vorgenannten Maßnahmen sind 
mit Kosten verbunden. Zwischen dem Bau- bzw. Erschließungsträger und neu.sw ist ein In-
vestitionssicherungsvertrag zu den Planungs- und Baukosten abzuschließen. Ausführungs-
zeiten für Planungs- und Bauphasen sind zu beachten. Eine Koordinierung zwischen geplan-
ten Baumaßnahmen ist zwingend erforderlich. 
Bei Neu- oder Umverlegungen sind die Anlagen der neu.sw/TAB/neu-medianet vorzugs- 
weise im öffentlichen Bauraum unterzubringen. Bei Verlegung auf privaten Flächen sind im 
B-Plan entsprechende Flächenkennzeichnungen zur Einräumung von Leitungsrechten vor- 
zusehen. Weiterhin sind die Leitungsrechte dinglich und entschädigungsfrei im Grundbuch 
zugunsten von neu.sw/TAB/neu-medianet zu sichern.“1 
 
Löschwasser 
Am Ende des Wendehammers soll eine Löschwasserentnahmestelle installiert werden. 
 
Abwasser 
Die Neubrandenburger Stadtwerke geben mit Stellungnahme vom 13.03.2018 folgendes 
grundsätzliches bekannt: 
„Seitens der TAB GmbH liegen keine Einwände gegen den Vorentwurf des B-Planes Nr. 8 
vor. 
Schmutzwasserseitig kann das Gebiet voraussichtlich nur über eine Druckrohrleitung an die 
Vorflut, dem vorhandenen Freigefällekanal DN 200 STZ in der Neveriner Straße, ange-
schlossen werden. im Zuge der Planungen muss der Bestand samt Höhenlage des B- Plan-
gebiets neu vermessen werden. 
Des Weiteren muss die Kapazität des nachgelagerten Netzes samt Pumpstationen über- 
prüft werden. 
Für eine Prüfung ist die abzuleitende Menge aus dem B-Plangebiet erforderlich. 
Für eine Verringerung der Betriebskosten für die Abwasserbeseitigung im TAB-Gebiet sind 
verschiedene Varianten in der Planung zu betrachten. Dies kann erst nach einer genauen 
Höhenvermessung weiterverfolgt werden. Eine Erhöhung der Anzahl der Pumpstationen ist 
aus betriebswirtschaftlicher Sicht nicht gewünscht.“2 

 
1 Stellungnahme der Neubrandenburger Stadtwerke GmbH vom 13.03.2018 
2 Stellungnahme der Neubrandenburger Stadtwerke GmbH vom 13.03.2018 
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Regenwasser 
Die Neubrandenburger Stadtwerke geben mit Stellungnahme vom 13.03.2018 folgendes 
grundsätzliches bekannt: 
„Niederschlagswasserseitig befinden sich keine vorhandenen Anlagen in der Nähe des B- 
Plangebietes. 
Das anfallende Niederschlagswasser ist lokal zu beseitigen (Verwertung, Versickerung), so-
fern die Bodengrundverhältnisse dieses erlauben. Andernfalls ist eine Einleitung des Nieder-
schlagswassers im 
Freigefälle in den Hofsee zu erwägen.“3 
 
Stromversorgung 
 
Gasversorgung 
Die Gasversorgung ist über die Ferngasversorgung gesichert. 
Die Neubrandenburger Stadtwerke geben mit Stellungnahme vom 13.03.2018 folgendes 
grundsätzliches bekannt: 
„in der Schlossstraße befindet sich eine als lageunsicher eingetragene Gasmitteldruckleitung 
PE d 90. Entlang der K 39 verläuft eine Hauptversorgungsleitung PE d 160 Mittel- druck in 
Richtung Neuenkirchen. im direkten B-Plangebiet befindet sich kein Bestand von neu.sw. 
Grundsätzlich ist eine Erschließung des B-Plangebietes möglich.“4 
 
Telekommunikationslinien 
 
Abfallentsorgung 
Seit dem 19.12.2018 ist die Satzung des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte über die 
öffentliche Abfallentsorgung (Abfallwirtschaftssatzung) in Kraft.  
 
 
 

8.4 Natur und Umwelt 
 
Die Eingriffe sind zu kompensieren. Die geplanten Kompensations- und Vermeidungsmaß-
nahmen sind umzusetzen. Baubedingte Beeinträchtigungen der ansässigen Fauna sind zu 
vermeiden. 
 
 

 
8.5 Bodenordnende Maßnahmen 
 
Maßnahmen zur Bodenordnung gemäß § 45 ff. BauGB sind nicht erforderlich. Eine Neuord-
nung von Grundstücken wird durch den Bebauungsplan nicht begründet. 
 
 
 

8.6 Kosten und Finanzierung 
 
Die Kosten für die Planung und Erschließung sowie für sonstige damit im Zusammenhang 
stehende Aufwendungen werden von der Gemeinde getragen.  
 
 

 
3 Stellungnahme der Neubrandenburger Stadtwerke GmbH vom 13.03.2023 
4 Stellungnahme der Neubrandenburger Stadtwerke GmbH vom 13.03.2023 
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9. FLÄCHENBILANZ 
 
Tabelle 1: Flächenbilanz 
 

Nutzung Flächengröße Anteil an Gesamtfläche 

Allgemeines Wohngebiet 9.335 m² 45 % 

Verkehrsflächen 2.166 m² 10 % 

Grünflächen 9.418 m² 45 % 

Gesamt 20.919 m² 100 % 

 
 
 
 
 

II. UMWELTBERICHT 
1.  EINLEITUNG 
 
Basierend auf der Projekt - UVP-Richtlinie der Europäischen Union des Jahres 1985, ist am 
20. Juli 2004 das Europarechtsanpassungsgesetz Bau (EAG Bau) in Kraft getreten. Dem-
nach ist für alle Bauleitpläne, also den Flächennutzungsplan, den Bebauungsplan sowie für 
plan-feststellungsersetzende Bebauungspläne, eine Umweltprüfung durchzuführen. Dies 
ergibt sich aus § 2 Abs. 4 des BauGB. 
 
Im Rahmen des Umweltberichtes sind die vom Vorhaben voraussichtlich verursachten Wir-
kungen daraufhin zu überprüfen, ob diese auf folgende Umweltbelange erhebliche Auswir-
kungen haben werden: 
1. Tiere, Pflanzen, Boden, Fläche, Wasser, Luft, Klima, Landschaftsbild, biologische Vielfalt 
2. Europäische Schutzgebiete 
3. Mensch, Bevölkerung 
4. Kulturgüter 
5. Vermeidung von Emissionen, sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwässern 
6. Erneuerbare Energien, sparsamer Umgang mit Energie 
7. Darstellungen in Landschafts- und vergleichbaren Plänen 
8. Luftqualität 
9. Umgang mit Störfallbetrieben 
10. Eingriffsregelung. 
 
 
 

1.1 Kurzdarstellung der Inhalte und Ziele des B- Planes 
1.1.1 Beschreibung der Festsetzungen, Angaben über Standorte, Art, Umfang, 
Bedarf an Grund und Boden 
 
Die ca. 2 ha große, von Gehölzen gerahmte Intensivgrünlandfläche, soll zukünftig dem Woh-
nen dienen. Es ist geplant, die Fläche als „Allgemeines Wohngebiet“ mit einer GRZ von 0,4 
bzw. 0,3 unter Festsetzung von Verkehrsflächen und Grünflächen zu erschließen. Eine Über-
schreitung der GRZ ist zulässig. Somit sind Versiegelungen von 45% bzw. 60% möglich. Die 
Gebäude sind mit einem Vollgeschoss als Höchstmaß geplant. Von der Planung sind sehr 
junge Bäume und Aufwuchs von Ulmen (Ulmus spec.) betroffen. Alle weiteren Gehölze so-
wie vorhandene artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen sind von der Planung nicht 
betroffen und bleiben erhalten. Abrisse sind nicht erforderlich.  
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Abbildung 4: Lage des Geltungsbereiches (© GeoBasis-DE/M-V, 2023) 

 
 
Folgende Nutzungen sind geplant: 
 
Tabelle 2: Geplante Nutzungen  

Nutzung Flächen m² davon m² 

Anteil an der Ge-

samtfläche in % 

Allgemeines Wohngebiet  
GRZ 0,3 (max. 45% Versiegelung) 7.748,00   

37 

davon     0 

Bauflächen versiegelt 45%  3.486,60 0 

Bauflächen unversiegelt 55%   4.261,40 0 

Allgemeines Wohngebiet  
GRZ 0,4 (max. 60% Versiegelung) 1.587,00   

8 

davon     0 

Bauflächen versiegelt 60%  952,20 0 

Bauflächen unversiegelt 40%   634,80 0 

Verkehrsflächen 2.166,00   10 

Grünflächen 9.418,00   45 

Gesamt 20.919,00   100 
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Abbildung 5: Konfliktbetrachtung (© GeoBasis-DE/M-V, 2023; s. Konfliktplan) 

 
 
 

1.1.2 Bau-, anlage- und betriebsbedingte Wirkungen des Vorhabens 
 
Mit der Realisierung des B- Planes können folgende Wirkungen unterschiedlicher Intensität 
einhergehen: 
 
Baubedingte Wirkungen sind Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes während der Bauar-
beiten zur Realisierung der geplanten Vorhaben, welche nach Bauende wieder eingestellt 
bzw. beseitigt werden (temporär). Während dieses Zeitraumes kommt es, vor allem durch 
die Lagerung von Baumaterialien und die Arbeit der Baumaschinen, auch außerhalb der 
Baugrenzen zu folgenden erhöhten Umweltbelastungen: 
1 Störwirkungen und Vergrämung durch visuelle Effekte, Scheuchwirkungen, Erschütte-

rungen und Schallemissionen durch den Maschinenbetrieb und die Anwesenheit von 
Menschen. 

 Es bestehen bereits gleichartige Vorbelastungen aufgrund der Lage im Siedlungsge-
biet, umliegenden Verkehrsflächen und der bereits bestehenden Nutzung des Gel-
tungsbereichs.  

2 Flächeninanspruchnahme durch Baustelleneinrichtung und Arbeitsflächen. 
3 Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten durch Gehölzrodungen, Gebäudeabris-

sen und Flächenberäumung bei der Bauvorbereitung sowie während der Bauphase. 
 
Anlagebedingte Wirkungen sind dauerhafte Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes durch 
die Existenz des Vorhabens an sich. Diese beschränken sich auf das Baufeld. 
1 Dauerhafte Flächenversiegelung bzw. Flächeninanspruchnahme. 
2 Meidereaktion und Vergrämung durch die geplanten baulichen Anlagen. 
3 Dauerhafte Beseitigung potentieller Habitate. 
 
Betriebsbedingte Wirkungen sind Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes durch die Funk-
tion/ Nutzung der bereits bestehenden Baulichkeiten, welche sich nicht erhöhen werden. 
1 durch Wohnnutzung verursachte Emissionen an die Umgebung (Emissionen sind die 

von einer Anlage ausgehenden Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen, Licht, 
Wärme, Strahlen und ähnliche Erscheinungen), in diesem Fall: Lärm, Licht. 
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1.1.3 Abgrenzung des Untersuchungsgebietes 
 
Grundlage des Umweltberichtes sind Untersuchungen in Umfang und Detaillierungsgrad ge-
mäß Tabelle 3, welchen im Rahmen zweier Beteiligungen nicht widersprochen wurde. 
 
Tabelle 3: Detaillierungsgrade und Untersuchungsräume 
Mensch Land-

schaftsbild 

Wasser Boden Klima/ 

Luft 

Fauna Flora Kultur- 

und Sach-

güter 

UG = GB + 

nächstgele-

gene Be-

bauung und 

Nutzungen 

UG= GB und 

Radius von  

500 m 

UG = GB UG = GB UG = 

GB 

UG = GB UG = 

GB 

UG = GB 

Nutzung 

vorh. Unter-

lagen,  

Nutzung 

vorh. Unter-

lagen 

Nutzung 

vorh. Un-

terlagen 

Nutzung 

vorh. Un-

terlagen 

Nutzung 

vorh. 

Unterla-

gen 

Artenschutzfach-

beitrag: auf 

Grundlage der Bi-

otoptypenkartie-

rung wurde eine 

Potentialabschät-

zung für die Ar-

tengruppen 

Avifauna, Repti-

lien und Amphi-

bien mit jeweils 

einer Begehung, 

sowie Nutzung 

vorh. Unterlagen 

durchgeführt 

Bio-

topty-

pener-

fas-

sung 

Nutzung 

vorh. Un-

terlagen 

UG – Untersuchungsgebiet, GB – Geltungsbereich 

 
 
 

1.2 Darstellung der in Fachgesetzen und Fachplanungen festge-
legten Ziele des Umweltschutzes 

 
Folgende Gesetzgebungen sind anzuwenden: 
 
Im § 12 des Naturschutzausführungsgesetzes M-V (NatSchAG MV) werden Eingriffe defi-
niert. Im § 15 des BNatSchG ist die Eingriffsregelung verankert. 
 
Es ist zu prüfen, ob durch das im Rahmen der B-Plan-Aufstellung ausgewiesene Vorhaben 
Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG, Art. 12, 13 FFH-RL und/oder Art. 5 VSchRL, be-
züglich besonders und streng geschützte Arten ausgelöst werden. Ein Artenschutzfachbei-
trag wurde erstellt. 
 
Laut Gutachtlichem Landschaftsrahmenplan (GLRP) liegt der Geltungsbereich teilweise in 
Bereichen:  

- Naturnaher Feuchtlebensräume mit geringen Nutzungseinflüssen (ohne Feuchtwäl-
der), 
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- Ungestörter Naturentwicklung naturnaher Röhrichtbestände, Torfstiche, Verlandungs-
bereiche und Moore, 

- Bedeutsamer Biotope des Offenlands, 
- Stark grundwasserbeeinflusster Standorte. 

 
Laut Regionalem Raumentwicklungsprogramm (RREP) liegt das Plangebiet im Verflech-
tungsbereich (Ober-, Nah- bzw. Mittelbereich) der Stadt Neubrandenburg, in dem Stadt-Um-
land-Raum der Stadt Neubrandenburg sowie in einem bedeutsam flächenerschließenden 
Verkehrsnetz. 
 
Das Plangebiet fügt sich wie folgt in den Naturraum ein (s. Abb. 6 und 8):  
➔ Der 50 m-Uferschutzstreifen des Hofsees gemäß § 29 NatSchAG M-V ist zu beachten 
➔ Das Vorhaben tangiert keine Schutzgebiete  
➔ Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich gesetzlich geschützte Biotope  
➔ Auf der Fläche stehen nach §18 NatSchAG M-V geschützte Bäume 
➔ Im Plangebiet befinden sich artenschutzrechtliche Ersatzmaßnahmen für Fledermäuse 

und Schwalben. 
 
Abbildung 6: Lage des Untersuchungsraums im Naturraum (© GeoBasis-DE/M-V, 2023) 

 
 
Planungsgrundlagen für den Umweltbericht sind: 

• Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 8.Dezember 2022 (BGBl. I S. 2240) geändert worden ist,  

• Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des Bundesnaturschutz-
gesetzes (Naturschutzausführungsgesetz – NatSchAG M-V) vom 23. Februar 2010 
(GVOBl. M-V 2010, S. 66) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. Juli 2018 
(GVOBl. M-V S. 221), 

• Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten (Bundesartenschutzver-
ordnung – BArtSchV) vom 16. Februar 2005 (BGBl. I S. 258, 896), geändert durch Artikel 
10 des Gesetzes vom 21. Januar 2013 (BGBl. I S. 95), 

• EU-Vogelschutzrichtlinie: Richtlinie 209/147/EG des Rates vom 30. November 2009 über 
die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (Amtsblatt L 20, S. 7, 26.01.2010, kodifizierte 
Fassung), 

• Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie: Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur 
Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen, 

Seite 30 von 75



Gemeinde Neverin  Dezember 2023 
Bebauungsplan Nr. 8 „Ehemalige Gutsanlage“   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 27 

zuletzt geändert durch Artikel 1 der Richtlinie 2013/17/EU des Rates vom 13. Mai 2013 
zur Anpassung bestimmter Richtlinien im Bereich Umwelt aufgrund des Beitritts der Re-
publik Kroatien (ABl. L 158 vom 10. Juni 2013, S. 193–229), 

• Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
18. März 2021 (BGBl. IS. 540), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. März 
2023 (BGBl. 2023 I Nr. 88) geändert worden ist, 

• Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in Mecklenburg-Vorpommern (Landes-
UVP-Gesetz – LUVPG M-V, In der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 
2018 (GVOBl. M-V S. 362), 

• Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 4.Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 5) geändert worden ist,  

• Wassergesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (LWaG) vom 30. November 1992 
(GVOBl. M-V 1992, S. 669), zuletzt geändert durch Gesetz vom 8. Juni 2021 (GVOBl. M-
V S. 866), 

• Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlas-
ten (Bundes-Bodenschutzgesetz – BBodSchG) vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), das 
zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306) geändert 
worden ist, 

• Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 
(BGBl. I S. 1274), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. September 2021 
(BGBl. I S. 4458) geändert worden ist, 

• Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 
3634), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 6) 
geändert worden ist, 

• Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung -
BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 
3786), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert 
worden ist, 

• Gesetz über die Raumordnung und Landesplanung des Landes Mecklenburg-Vorpom-
mern – Landesplanungsgesetz (LPlG, 5. Mai 1998 GVOBl. M-V 1998, S. 503, 613), zu-
letzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 9. April 2020 (GVOBl. M-V S. 166), 

• Kreislaufwirtschaftsgesetz vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212), das zuletzt durch Arti-
kel 5 des Gesetzes vom 2. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 56) geändert worden ist. 

 
 
 
 

2. BESCHREIBUNG/ BEWERTUNG DER ERHEBLICHEN UM-
WELTAUSWIRKUNGEN  

2.1 Bestandsaufnahme (Basisszenario) 
2.1.1 Erfassung der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheb-
lich beeinflusst werden  
 
Mensch 
Das Vorhaben liegt im Süden der Ortschaft Glocksin, unmittelbar östlich der Kreisstraße 39 
zwischen Neverin und Neuenkirchen, etwa 1 km westlich der A20, südlich und westlich an 
Bebauung angrenzend, unmittelbar nördlich des Hofsees auf dem ehemaligen Gutshofge-
lände. Nordöstlich des Plangebietes steht das ehemalige Gutshaus. Das Gelände weist der-
zeit keine Nutzung auf. Es wird regelmäßig gemäht und von Spaziergängern frequentiert. 
Das Plangebiet ist durch die geringen Immissionen der vorhandenen Bebauungen leicht vor-
belastet. Nach einmaliger Begehung der Planfläche wurde eingeschätzt, dass sich die Im-
missionen der Kreisstraße 39 derzeit vermutlich ebenfalls innerhalb der gesetzlich vorge-
schriebenen Orientierungswerte bewegen. Jedoch muss aufgrund der guten Anbindung der 
K39 an die A20 über die Zufahrten Glienke und Brunn jederzeit damit gerechnet werden, 
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dass die K39 temporär oder dauerhaft Zubringerfunktion zur A20 zu erfüllen hat und sich die 
damit verbundenen Immissionen sprunghaft erhöhen können. Das Plangebiet hat aufgrund 
der umgebenden Kultur- und Landschaftselemente eine hohe Bedeutung für die Erholung. 
 
Flora 
Das Gelände ist mit regelmäßig gemähtem Intensivgrünland bewachsen. Im Süden des 
Plangebietes, östlich der Kreisstraße wachsen eine Fliederhecke, 5 geschützte Eschen und 
eine geschützte Weide. Diese bilden den geschützten Biotop ohne Bogen MST02419 „Feld-
gehölz; Esche; Strauchschicht“. Der Gehölzstreifen des Hofsees reicht in den Südosten des 
Plangebietes hinein und ist Teil des geschützten Biotops MST02423 „Röhrichtbestände und 
Riede; Naturnahe Bruch-, Sumpf- und Auwälder“ (Hofsee mit Gehölz; Phragmites-Röhricht; 
Großseggenried; Kleinröhricht; Großröhricht; strukturreich). Sieben geschützte Weiden ste-
hen hier teils außerhalb des Plangebietes, teils auf der Plangebietsgrenze. Im Osten und 
Norden befinden sich Siedlungsgehölze heimischer Arten aus Ulmen, Ahorn, Eschen, Wei-
den und Linden, welche 3 mächtige geschützte Linden und eine geschützte Ulme enthalten. 
Im Norden wachsen 1 geschützte Kastanie und 4 geschützte Linden. Es gibt auf dem Ge-
lände drei neugepflanzte, nicht wegebegleitende Baumreihen, die daher keinen Schutzstatus 
genießen. Diese bestehen aus 4 Ahorn, 4 Buchen und 5 Buchen. Dem ländlich geprägten 
Dorfgebiet (ODF) wurden drei vorhandene Artenschutzmaßnahmen zugeordnet, die zugleich 
die Baulichkeiten des Plangebietes ausmachen. Der Wirtschaftsweg unversiegelt (OVW) ist 
ein Kopfsteinpflasterweg im Süden mit Anschluss an die Kreisstraße. 
 
Die Biotoptypenzusammensetzung stellte sich am 10.11.2017 sowie am 26.09.2023 folgen-
dermaßen dar: 
 
Abbildung 7: Bestanddarstellung (© GeoBasis-DE/M-V, 2023; s. Bestandsplan) 
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Tabelle 4: Biotoptypen im Plangebiet  

Code Bezeichnung Fläche in m² Anteil an der 

Gesamtfläche 

in % 

RHU Ruderale Staudenflur 608,00 2,91 

GIM Intensivgrünland auf Mineralstandorten 16.387,00 78,34 

ODF Ländlich geprägtes Dorfgebiet 18,00 0,09 

OVW Wirtschaftsweg versiegelt 503,00 2,40 

PWX Siedlungsgehölze aus heimischen Baumarten 1.908,00 9,12 

BLR§ Ruderalgebüsch 1.042,00 4,98 

VSX§ Standorttypischer Gehölzsaum an stehenden 
Gewässern 

453,00 2,17 

  Gesamt 20.919,00 100,00 

 
Fauna 
Die älteren Gehölze bieten potenzielle Bruthabitate sowie potenzielle Quartiersmöglichkeiten 
für Höhlenbrüter, Fledermäuse und den Eremiten.  
 
Die beunruhigte mit regelmäßig gemähter strukturloser dichter Grasnarbe versehene Boden-
fläche des Plangebietes ist für Bodenbrüter nicht geeignet.  
Das Bodensubstrat ist nicht grabbar. Ein Vorkommen von Zauneidechsen und Amphibien in 
Landlebensräumen wird, aufgrund fehlender Strukturen im Bereich des Intensivgrünlandes, 
nur in den Randbereichen der Gehölze erwartet.  
Der angrenzende Hofsee ist als Amphibienlaichgewässer geeignet. Außer der teilweisen 
Nutzung des Plangebietes als Landlebensraum ist seine Nutzung als Transferraum wahr-
scheinlich, da sich weitere Gewässer oder Feuchtlebensräume nur 800 m weiter nördlich, 
südlich von Neverin befinden.  
Streng geschützten Falterarten stehen keine Futterpflanzen (z.B. Weidenröschen, Nacht-
kerze) zur Verfügung.  
Auf dem Gelände befinden sich drei Artenschutzmaßnahmen, welche im Zusammenhang mit 
dem Abriss der Scheune und des Speichers im Jahr 2014 errichtet wurden. Es handelt sich 
um einen Fledermauskeller, ein Artenschutzhaus und um eine Feldsteinmauer. Diese wur-
den zur Erhaltung festgesetzt. 
Im entsprechenden Messtischblattquadranten wurden zwischen 2011 und 2013 vier Brut- 
und Revierpaare vom Rotmilan, zwischen 2008 und 2016 dreizehn Brutplätze vom Kranich, 
2009 zwei Weißstorchhorste sowie zwischen 2007 und 2015 zwei besetzte Schreiadler-
horste registriert. Es wurden Fischotteraktivitäten und Eremitenvorkommen verzeichnet. Der 
Untersuchungsraum befindet sich in keinem Rastgebiet und in Zone B (2 Klassen), das heißt 
im Bereich mit mittlerer bis hoher relativer Dichte des Vogelzuges, über dem Land M-V. 
 
Boden 
Der Boden des Plangebietes setzt sich aus Lehm-/ Tieflehm mit starkem Stauwasser- und/ 
oder mäßigem Grundwassereinfluss zusammen. 
 
Wasser 
Das Plangebiet enthält keine Gewässer und liegt außerhalb von Trinkwasserschutzgebieten. 
Unmittelbar südlich des Plangebietes erstrecht sich ein permanentes Standgewässer (Hof-
see) mit Gehölzen, Röhrichtbeständen und Rieden. Der Geltungsbereich überlagert den 50 
m – Uferschutzstreifen des Hofsees. Das Grundwasser steht bei mehr als 10 m unter Flur an 
und ist daher trotz des nichtbindigen Deckungssubstrates vor eindringenden Schadstoffen 
vermutlich geschützt. Es besteht kein Hochwasserrisiko. 
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Abbildung 8: Gewässer in der Umgebung (© GeoBasis-DE/M-V, 2023) 

 
 
Klima und Luft 
Das Plangebiet liegt im Einfluss gemäßigten Klimas, welches durch geringere Temperaturun-
terschiede zwischen den Jahres- und Tageszeiten und durch Niederschlagsreichtum ge-
kennzeichnet ist. Die kleinklimatischen Bedingungen im Plangebiet sind durch den Gehölz-
bestand und die Lage im Siedlungsrandbereich geprägt. Es besteht eine Sauerstoffprodukti-
ons-, Windschutz-, Staubbindungs- und Luftaustauschfunktion sowie vermutlich eine gering-
fügig eingeschränkte Luftreinheit. 
 
Landschaftsbild und Kulturgüter 
Das Relief des Plangebietes entstand vor 12.000 bis 15.000 Jahren in der Pommerschen 
Phase der Weichseleiszeit als kuppiges Gelände der Rosenthaler Staffel. Das Landschafsin-
formationssystem Mecklenburg-Vorpommerns, kurz LINFOS M-V, weist dem im Untersu-
chungsraum betreffenden Landschaftsbildraum V6-8 „Der Werder“ eine mittlere bis hohe Be-
wertung zu. Die Geländehöhen bewegen sich aufgrund der Lage des Plangebietes im Be-
reich der Endmoräne bei etwa 70 m über NN. Die ehemalige, gut erschlossene Gutsanlage 
ist dem Siedlungsbereich zuzuordnen. Das Plangebiet hat einen parkartigen Charakter und 
ist ein hochwertiger Ortsbestandteil. Der reiche Randbewuchs unterbindet Blickbeziehungen 
zwischen Landschaft und Fläche weitestgehend. Die Vorhabenfläche befindet sich in keinem 
Kernbereich landschaftlicher Freiräume. Laut Stellungnahme der unteren Denkmalbehörde 
des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte vom 15.10.2018 sind außerhalb des Plange-
bietes Baudenkmale bekannt. Es handelt sich um das Gutshaus und die Kirche einschließ-
lich Feldsteinmauer. Der Geltungsbereich überlagert Bodendenkmale deren Veränderung 
oder Beseitigung genehmigt werden kann, sofern vor Beginn jeglicher Erdarbeiten die fach-
gerechte Bergung und Dokumentation dieser Bodendenkmale sichergestellt wird (§ 2 Abs. 5 
DSchG M-V). 
 
  

Seite 34 von 75



Gemeinde Neverin  Dezember 2023 
Bebauungsplan Nr. 8 „Ehemalige Gutsanlage“   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 31 

Abbildung 9: Geomorphologie (© GeoBasis-DE/M-V, 2023) 

 
 
Natura 2000-Gebiete 
Zwischen dem Plangebiet und den drei nächstgelegenen Natura 2000-Gebieten besteht kein 
Biotopverbund. Die Distanz zum nächstgelegenen FFH- Gebiet beträgt ca. 1,8 km. Es exis-
tieren Barrieren in Form von Bebauung, Ackerflächen und Verkehrswegen (u.a. A20). Le-
bensräume die den Ansprüchen der Zielarten der Natura 2000-Gebiete Kammmolch, Rot-
bauchunke und Eremit genügen, liegen in Form des Hofsees außerhalb des Geltungsberei-
ches oder werden in Form der Altbäume von der Planung nicht beeinträchtigt. Negative Aus-
wirkungen der Planung auf die Natura 2000-Gebiete, können somit ausgeschlossen werden. 
 
Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 
Die unversiegelten Flächen mit Bewuchs schützen die Bodenoberfläche vor Erosion und bin-
den das Oberflächenwasser, fördern also die Grundwasserneubildung sowie die Bodenfunk-
tion und profitieren gleichzeitig davon. Weiterhin wirken die „grünen Elemente“ durch Sauer-
stoff- und Staubbindungsfunktion klimaverbessernd und bieten Vogel- und anderen Tierarten 
einen Lebensraum. 
 
 

2.1.2 Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 
 
Bei Nichtdurchführung der Planung würde das Gelände als parkartige Freifläche mit beunru-
higtem, intensiv gemähtem Grünland bestehen bleiben. 
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2.2 Prognosen zur Entwicklung des Umweltzustandes bei Durch-
führung der Planung, die mögliche bau-, anlage-, betriebs- und 
abrissbedingte erheblichen Auswirkungen geplanter Vorhaben 
auf die Umweltbelange unter Berücksichtigung der nachhalti-
gen Verfügbarkeit von Ressourcen 

2.2.1 Mögliche bau-, anlage-, betriebs-, nutzungs- und abrissbedingte erhebli-
che Auswirkungen geplanter Vorhaben auf die Umweltbelange unter Berück-
sichtigung der nachhaltigen Verfügbarkeit von Ressourcen  
 
Fläche 
Das am Siedlungsrand, zwischen Infrastrukturen gelegene Gelände wird einer Wohnnutzung 
zugeführt.  
 
Flora 
Die Planung sieht die Überbauung hauptsächlich von Intensivgrünland im Siedlungsbereich 
vor. Der Großteil der vor allem älteren und dickstämmigen Gehölze werden zur Erhaltung 
festgesetzt, da diese das Gutshaus ergänzen. Bei den übrigen geschützten Bäumen wird da-
von ausgegangen, dass auf Grundlage des bestehenden gesetzlichen Schutzes bei entste-
hendem, jetzt noch nicht erkennbaren Fällbedarf, zeitnah Einzelfallprüfungen und Ersatz-
pflanzungen erfolgen werden. Es werden junge Gehölze der Arten Ahorn und Ulmen besei-
tigt. Dieser Verlust an Grünmasse wird durch Pflanzungen auf den unbebauten Grundstücks-
flächen ausgeglichen. 
 
Fauna 
Baugeschehen wird sich außerhalb des wertvollen Gehölzbestandes der Randbereiche, 
hauptsächlich auf Intensivgrünland vollziehen. Dieses hat, aufgrund intensiver Mahd und des 
Fehlens von Strukturen, eine geringe Habitatfunktion. Der Verlust des Siedlungsgehölzes 
aus Ulmenaufwuchs verursacht einen Eingriff in die Brutplatzfunktion von Vogelarten der Ge-
büsche. Die jungen Ahorne und Ulmen weisen noch keine potenziellen Lebensräume auf. 
Höhlenbewohnende Tierarten werden nicht tangiert, weil alle Gehölze mit potenzieller Quarti-
ersfunktion erhalten bleiben und keine Gebäude auf dem Gelände existieren. Im Bereich des 
Fledermauskellers sowie des Artenschutzhauses werden Grünflächen als Freifläche für den 
Fledermausanflug sowie Nahrungsflächen für Avifauna festgesetzt. Potenzielle Lebens-
räume von Zauneidechsen und Amphibien befinden sich in den strukturierten südlichen bzw. 
östlichen Randbereichen des Plangebietes entlang der Gehölzsäume, die als „Trittsteine“ 
dienen sowie im Bereich der Feldsteinmauer. Diese werden vom Vorhaben nicht beeinträch-
tigt. Das Intensivgrünland im Bereich der Bauflächen ist wegen der Beunruhigung durch Spa-
ziergänger, der Pflege der Fläche, des nicht grabbaren Bodensubstrates und wegen fehlen-
der Strukturen kein geeigneter Lebensraum für die Arten. Falls sich vereinzelt Exemplare 
hier aufhalten, könnten diese baubedingt beeinträchtigt werden. Um eine Gefährdung einzel-
ner Exemplare sicher auszuschließen, sind vor Beginn der Baufeldfreimachung die potentiel-
len Habitatflächen auf Zauneidechsen und Amphibienvorkommen zu prüfen. Bei einem Posi-
tivnachweis sind geeignete Maßnahmen zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstat-
bestände festzulegen. 
 
Boden/ Wasser 
Zusätzliche Versiegelungen beeinträchtigen die Boden- und Wasserfunktion. 
Laut Stellungnahme der unteren Wasserbehörde des Landkreises Mecklenburgische Seen-
platte vom 15.10.2018 soll Niederschlagswasser ortsnah versickert, verrieselt oder direkt 
bzw. über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer einge-
leitet werden, soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vor-
schriften noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen (§ 55 WHG). Im weiteren Pla-
nungsverlauf sollte die Entsorgung des unbelasteten Niederschlagswassers unter Beachtung 
der Versickerungsfähigkeit des Bodens geregelt werden. Sollte die Gemeinde eine 
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genehmigungsfreie Versickerung gemäß § 32 Abs. 4 LWaG M-V gestatten, ist dafür außer-
halb von Wasserschutzgebieten keine wasserbehördliche Erlaubnis erforderlich. Sollte eine 
Versickerung mittels technischer Einrichtungen (wie Rigolen, Sickerschacht, Versickerungs-
dräne usw.) oder eine Einleitung in ein Oberflächengewässer/Grundwasser erforderlich sein, 
ist eine wasserrechtliche Erlaubnis beim Landrat des LK Mecklenburgische Seenplatte als 
zuständige Wasser-behörde zu beantragen.  
Für Bebauungen im Bereich der Uferschutzzone des Hofsees sind Ausnahmen gemäß §29 
NatSchAG M-V bei der uWB des LK MST zu beantragen. 
Laut Stellungnahme der unteren Bodenbehörde des Landkreises Mecklenburgische Seen-
platte vom 23.02.2018 hat jeder, der auf den Boden einwirkt, sich so zu verhalten, dass 
keine schädlichen Bodenveränderungen hervorgerufen werden. Insbesondere bei boden-
schädigenden Prozessen wie z. B. Bodenverdichtungen, Stoffeinträgen ist Vorsorge gegen 
das Entstehen von schädlichen Bodenveränderungen zu treffen. Bodenvernässungen und 
Bodenverunreinigungen sind zu vermeiden. Das Bodengefüge bzw. wichtige Bodenfunktio-
nen sind bei einem möglichst geringen Flächenverbrauch zu erhalten. Soweit im Rahmen 
der Baumaßnahmen Überschussböden anfallen bzw. Bodenmaterial auf dem Grundstück 
auf- oder eingebracht werden soll, haben die nach § 7 Bundes Bodenschutzgesetz pflichti-
gen Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen zu treffen. Die stand-
orttypischen Gegebenheiten sind hierbei zu berücksichtigen.  
 
Biologische Vielfalt 
Die biologische Vielfalt verändert sich im Bereich des Intensivgrünlandes. Die versiegelten 
Bauflächen verursachen die Beseitigung von Intensivgrünland. Auf den unversiegelten Bau-
flächen sind Anpflanzungen vorzunehmen, die eine Erhöhung der Arten- und Strukturvielfalt 
zur Folge haben. Die biologische Vielfalt wird sich demzufolge erhöhen. 

 
 
2.2.2 Mögliche bau-, anlage-, betriebs-, nutzungs- und abrissbedingte erhebli-
che Auswirkungen geplanter Vorhaben auf die Umweltbelange infolge der Art 
und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, Licht, 
Wärme und Strahlung sowie der Verursachung von Belästigungen 
 
Die vorgesehene Entwicklung der Fläche zum Allgemeinen Wohngebiet verursacht eine ge-
ringe Erhöhung von Lärm- und Geruchsimmissionen. 
 
 

2.2.3 Mögliche bau-, anlage-, betriebs-, nutzungs- und abrissbedingte erhebli-
che Auswirkungen geplanter Vorhaben auf die Umweltbelange infolge der Art 
und Menge der erzeugten Abfälle und ihrer Beseitigung und Ver-wertung 
 
Die Müllentsorgung erfolgt gemäß der örtlichen Satzung. Die bei Bauarbeiten anfallenden 
Abfälle sind entsprechend Kreislaufwirtschaftsgesetz zu behandeln. Nach gegenwärtigem 
Wissensstand sind keine erheblichen zusätzlichen bau-, anlage-, betriebs-, nutzungs- und 
Auswirkungen auf die Umweltbelange infolge der Art und Menge der erzeugten Abfälle und 
ihrer Beseitigung und Verwertung durch die Planung von Bebauung zu erwarten. 
 
 

2.2.4 Mögliche bau-, anlage-, betriebs-, nutzungs- und abrissbedingte Risiken 
für die menschliche Gesundheit, die Umwelt, das kulturelle Erbe 
 
Bau-, anlage-, betriebs- und nutzungsbedingte Wirkungen des Vorhabens bergen nach ge-
genwärtigem Wissensstand keine Risiken für die menschliche Gesundheit, das Landschafts-
bild, die Erholungsfunktion und das kulturelle Erbe.  
Die Erholungsfunktion des Plangebietes wird durch die Planung aufgegriffen und mittels 
hochwertiger Gestaltung mit der Wohnnutzung verbunden. 
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Es werden wenige und keine hochwertigen Gehölze entfernt. Deren Beseitigung zieht keinen 
Verlust von landschaftswirksamen Strukturen nach sich. Die geplanten Gebäudeanordnun-
gen und -kubaturen lehnen sich an den Charakter der Gutsanlage an und geben dem Dorf 
wieder einen historischen Schwerpunkt. Es erfolgt keine Zerschneidung von Landschaftsräu-
men da der Standort Siedlungsrandbereich ist und in dieser Form erhalten bleibt. Das Land-
schaftsbild wird nicht beeinträchtigt.  
Laut Stellungnahme der unteren Denkmalbehörde des Landkreises Mecklenburgische Seen-
platte vom 15.10.2018 sind an der Peripherie des Geltungsbereiches der Satzung Baudenk-
male bekannt. Es handelt sich um die Kirche samt Feldsteinmauer und das Gutshaus. Alle 
Veränderungen am Denkmal und in seiner Umgebung sind genehmigungspflichtig, wenn das 
Erscheinungsbild erheblich beeinträchtigt ist. Die Planung passt sich an die historischen Vor-
gaben der Baudenkmale an und wertet diese somit auf. 
 
 

2.2.5 Mögliche bau-, anlage-, betriebs-, nutzungs- und abrissbedingte erhebli-
che Auswirkungen geplanter Vorhaben auf die Umweltbelange infolge der Ku-
mulierung mit benachbarten Vorhaben 
 
Das Vorhaben befindet sich im Siedlungsrandbereich und steht im Zusammenhang zur vor-
handenen Wohnbebauung von Glocksin. Es werden wenige zusätzliche Wirkungen erwartet. 
Es kommt daher nicht zu unverträglichen Aufsummierungen von bau-, anlage-, betriebs-, 
nutzungs- und abrissbedingten Auswirkungen auf die umliegenden Schutzgebiete und auf 
natürliche Ressourcen. 
 
 

2.2.6 Mögliche bau-, anlage-, betriebs-, nutzungs- und abrissbedingte erhebli-
che Auswirkungen geplanter Vorhaben auf die Umweltbelange infolge Klimabe-
einträchtigung und Anfälligkeit gegenüber dem Klimawandel 
 
Die Planung verursacht durch die Versiegelungen die Aufwärmung von Flächen, die durch 
die festgesetzten Anpflanzungen wieder kompensiert werden. Es erfolgt keine Einschrän-
kung der Sauerstoffneubildungs-, Staubbindungs- und Windschutzfunktion und somit keine 
Beeinträchtigung des Kleinklimas im Plangebiet. Die vorgesehene Planung hat keinen Ein-
fluss auf die großräumige Klimafunktion. Die zur Umsetzung der Planung verwendeten Mate-
rialien werden unter Einsatz von Energie gefertigt. Werden fossile Energieträger verwendet 
führte dies zur Freisetzung des Treibhausgases CO2 und damit zur Beeinträchtigung des 
globalen Klimas. 
 
 

2.2.7 Mögliche bau-, anlage-, betriebs-, nutzungs- und abrissbedingte erhebli-
che Auswirkungen geplanter Vorhaben auf die Umweltbelange infolge einge-
setzter Techniken und Stoffe 
 
Derzeit liegen keine Informationen zu Materialien oder Technologien vor, die bei der Umset-
zung der Bauvorhaben zum Einsatz kommen werden. Unter Zugrundelegung derzeit im Bau-
gewerbe üblicher Methoden, ist das geplante Bauvorhaben vermutlich nicht störfallanfällig 
und steht nicht im Verdacht Katastrophen oder schwere Unfälle auszulösen. Nach derzeiti-
gem Kenntnisstand gibt es im Umfeld des Bauvorhabens keine Anlagen, die umweltgefähr-
dende Stoffe verwenden oder produzieren und somit keine diesbezüglichen Konflikte mit den 
geplanten Funktionen. 
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2.3 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum 
Ausgleich nachteiliger Umweltauswirkungen  

 
Mit Umsetzung der Planung werden Flächen von Intensivgrünland und eine Siedlungsge-
hölzfläche überplant. Die übrigen bedeutenderen z.T. gesetzlich geschützten Gehölze des 
Plangebietes werden wegen ihrer Lage innerhalb der geplanten Grünflächen von den Wir-
kungen des Vorhabens nicht berührt. Die zulässige Versiegelung von 45% bzw. 60% und die 
möglichen Gehölzbeseitigungen beeinträchtigen insbesondere die Schutzgüter Flora und Bo-
den. Diese Eingriffe sind unvermeidbar und zu kompensieren. 
 
Vermeidungsmaßnahmen 
V1 Der Beginn der Baumaßnahmen ist ausschließlich außerhalb der Vogelbrutzeit im Zeit-

raum vom 01. September des Jahres bis zum 15. März des Folgejahres zulässig.  
Ein vorzeitiger Baubeginn ist nur dann möglich, wenn durch eine sachverständige Per-
son nachgewiesen wird, dass zum Zeitpunkt der Vorhabenrealisierung durch das Vor-
haben keine Beeinträchtigung des Brutgeschehens erfolgt 

V2 Vor Beginn der Baufeldfreimachung sind die potentiellen Habitatflächen auf Zau-
neidechsen- und Amphibienvorkommen zu prüfen. Bei einem Positivnachweis sind ge-
eignete Maßnahmen zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände fest-
zulegen. Diese sind im Rahmen einer ökologischen Baubegleitung anzuleiten, durch-
zuführen und zu dokumentieren. 

V3 Die bestehenden artenschutzrechtlichen Ersatzmaßnahmen „Eiskeller“, „Findlings-
mauer“ und „Artenschutzhaus“ sind zu erhalten. Die private Grünfläche beim „Eiskeller“ 
ist von Bebauung freizuhalten. 

V4 Pro 200 m² Neuversiegelung sind 2 hochstämmige Obstbäume StU 8 - 10, 2 x ver-
pflanzt mit Ballen Äpfel: z.B. Pommerscher Krummstiel, Danziger Klarapfel, Graven-
steiner, Gelber Richard, Clivia, Carola, Roter Winterstettiner, Apfel aus Grünheide, Cox 
Orange, Kaiser Wilhelm, Königlicher Kurzstiel; Birnen: z.B. Konferenz, Clapps Liebling, 
Gute Graue, Bunte Julibirne, Pastorenbirne, Kleine Landbirne, Alexander Luc, Gute Lu-
ise, Tangern; Quitten: z.B. Apfelquitte, Birnenquitte, Konstantinopeler Apfelquitte) und 
5 m² Lavendel oder Sommerflieder) und 20 m² Strauchfläche heimischer Arten (z.B. 
Corylus avellana (Hasel), Viburnum opulus (Schneeball), Cornus mas (Kornelkirsche), 
Rosa canina (Hundsrose), Sambucus nigra (Holunder), Ribes nigra (Schwarze Johan-
nisbeere)) anzulegen und dauerhaft zu erhalten. 

V5 Große Fensterfronten sind zu vermeiden.  
 
Kompensationsmaßnahmen 
M1 Das Kompensationsdefizit ist durch geeignete Maßnahmen zu kompensieren, die ei-

nem Kompensationsflächenäquivalent von 16.500,40 entsprechen und sich in der 
Landschaftszone „Rückland der Mecklenburgischen Seenplatte“ befinden. Der anfal-
lende Kompensationsbedarf kann durch reale Maßnahmen in der freien Landschaft ge-
deckt werden. Möglich wäre auch die Verwendung des ca. 20 km südlich gelegenen 
Kontos MSE-001 „Dauerhafter flächiger Nutzungsverzicht von Waldflächen am Dachs-
berg“ (Ansprechpartneri Hubertus Hübner; Telefon 01714151452; E-Mail huber-
tus.huebner@t-online.de). Der Reservierungsbescheid ist mit dem Bauantrag vorzule-
gen. 
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Abbildung 10: Ökopunktmaßnahme (Quelle: ©Flächenagentur M-V GmbH, kvwmap 2023)

 
 

Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung 

A Ausgangsdaten 
A 1  Kurzbeschreibung der eingriffsrelevanten Vorhabenbestandteile 
Das Plangebiet ist etwa 2 ha groß und unter Punkt 1 des Umweltberichtes beschrieben. 
 
A 2  Abgrenzung von Wirkbereichen  
Vorhabenfläche     beeinträchtigte Biotope  
Wirkzone I     50 m  
Wirkzone II     200 m  
 
In der HzE Punkt 2.4 Seite 7 steht: „Neben der Beseitigung und Veränderung von Biotopen 
können in der Nähe des Eingriffs gelegene Biotope mittelbar beeinträchtigt werden (Funkti-
onsbeeinträchtigung), d. h. sie sind nur noch eingeschränkt funktionsfähig. Soweit gesetzlich 
geschützte Biotope oder Biotoptypen ab einer Wertstufe von 3 mittelbar beeinträchtigt wer-
den, ist dies bei der Ermittlung des Kompensationsbedarfes zu berücksichtigen.“ 
Im 200-Meter-Umkreis der Vorhabenfläche befinden sich eine Vielzahl gesetzlich geschütz-
ten Biotope. Die Errichtung von Wohnbebauung im Siedlungsbereich auf gestörten und vor-
belasteten Flächen erzeugt voraussichtlich keine, die vorhandenen Immissionen wesentlich 
überschreitenden Wirkungen. Die Gehölze und Grünflächen weisen eine Pufferfunktion ge-
genüber den umliegenden Biotopen auf, sodass keine Funktionsbeeinträchtigung vorliegt. 
Vom Vorhaben gehen nach Einhaltung der Vermeidungsmaßnahmen und derzeitigem 
Kenntnisstand keine Wirkungen aus, welche zur Störung spezieller störempfindlicher Arten 
führen könnte. 
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Abbildung 11: Gesetzlich geschützte Biotope (© GeoBasis-DE/M-V, 2023) 

 
 
A 3 Lagefaktor 
Die Vorhabenfläche grenzt an Wohnbau- und Verkehrsflächen an und befindet sich somit in 
einer Entfernung von weniger als 100 m zu nächstgelegenen Störquellen. Daraus ergibt sich 
ein Lagefaktor von 0,75. Das Vorhaben befindet sich in keinem Kernbereich landschaftlicher 
Freiräume. 
 
Abbildung 12: Ermittlung Lagefaktor (© Geo-Basis-DE/M-V, 2023) 

 
 
B Eingriffsbewertung und Ermittlung des Kompensationsbedarfes 
Die zur Ermittlung des Kompensationsflächenbedarfes erforderlichen Faktoren sind den Hin-
weisen zur Eingriffsregelung entnommen: 
Wertstufe:       laut Anlage 3 HzE 
Biotopwert des betroffenen Biotoptyps:  laut Pkt. 2.1 HzE 
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B 1 Bestimmung des Kompensationserfordernisses aufgrund betroffener Biotoptypen 
B 1.1. Flächen ohne Eingriff 
Dies sind die Gärten auf unversiegelten Bauflächen deren ökologischer Wert sich durch die 
Planung nicht ändert, die Grünflächen und Flächen ohne ökologischen Wert (s. Tab. 5). 
 
Tabelle 5: Flächen ohne Eingriff  

Biotoptyp Planung Fläche in m² 

RHU Grünfläche, Erhaltung 608,00 

GIM Grünfläche, Erhaltung 5.471,00 

ODF Erhaltung 18,00 

OVW ohne ökologischen Wert  503,00 

PWX Grünfläche, Erhaltung 1.468,00 

BLR§ Erhaltung 1.042,00 

VSX§ Erhaltung 453,00 

Gesamt Erhaltung 9.563,00 

 

B 1.2. Berechnung des Eingriffsflächenäquivalents für Biotopbeseitigung bzw. Biotopverän-
derung (unmittelbare Wirkungen /Beeinträchtigungen)  

Die nachfolgende Tabelle 6 zeigt die unmittelbaren Wirkungen des Vorhabens auf. Es kom-
men die Beeinträchtigungen der gesamten Vorhabenfläche zum Ansatz. Der Biotopwert, aus 
Wertstufe und durchschnittlichem Biotopwert, wird mit dem Lagefaktor 0,75 für eine Entfer-
nung von weniger als 100 m zur nächstgelegenen Störquelle, multipliziert. 
 
Tabelle 6: Unmittelbare Beeinträchtigungen 
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GIM Bauflächen, Verkehrsflächen 10.916,00 1 1,5 0,75 12.280,50 
PWX Bauflächen, Verkehrsflächen 440,00 2 3 0,75 990,00 

Gesamt  11.356,00       13.270,50 
 
B 1.3.  Berechnung des Eingriffsflächenäquivalents für Funktionsbeeinträchtigung von Bioto-

pen (mittelbare Wirkungen /Beeinträchtigungen) 
Das Vorhaben erzeugt keine mittelbaren Wirkungen. Ein Kompensationserfordernis hierfür 
besteht nicht. Begründung: 
In der HzE Punkt 2.4 Seite 7 steht: „Neben der Beseitigung und Veränderung von Biotopen 
können in der Nähe des Eingriffs gelegene Biotope mittelbar beeinträchtigt werden (Funkti-
onsbeeinträchtigung), d. h. sie sind nur noch eingeschränkt funktionsfähig. Soweit gesetzlich 
geschützte Biotope oder Biotoptypen ab einer Wertstufe von 3 mittelbar beeinträchtigt wer-
den, ist dies bei der Ermittlung des Kompensationsbedarfes zu berücksichtigen.“  
 
Die Immissionen des Vorhabens erhöhen sich nur unwesentlich. Eine Funktionsbeeinträchti-
gung umliegender Biotope wird nicht hervorgerufen (s. A 2). 
 
B 1.4. Ermittlung der Versiegelung und Überbauung 
Es kommen die Vollversiegelungen zum Ansatz. Die Flächen werden mit einem Versiege-
lungsfaktor von 0,5 multipliziert. 
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Tabelle 6: Versiegelung und Überbauung 

Bestand Umwandlung zu 
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GIM Baufläche versiegelt, Verkehrsfläche 6.119,80 0,5 3.059,90 

PWX Baufläche versiegelt, Verkehrsfläche 340,00 0,5 170,00 
Gesamt   6.459,80   3.229,90 

 
B 2 Berücksichtigung von faunistischen Sonderfunktionen 
Die Betroffenheit besonderer faunistischer Funktionen verlangt eine separate Erfassung und 
Bewertung. Sofern durch die Wiederherstellung der übrigen betroffenen Funktions- und Wer-
telemente eine entsprechende Kompensation für besondere faunistische Funktionsbeziehun-
gen noch nicht erreicht wird, erwächst hieraus die Verpflichtung zur Wiederherstellung art-
spezifischer Lebensräume und ihrer Voraussetzungen.  
Die Kompensation soll in diesen Fällen so erfolgen, dass Beeinträchtigungen der betroffenen 
Arten und Teilpopulationen ausgeglichen werden. Eingriffe in solche spezifischen faunisti-
schen Funktionsbeziehungen oder in Lebensräume besonderer Arten bedürfen daher i. d. R. 
einer additiven Kompensation. 
 
B 2.1  Vorkommen von Arten mit großen Raumansprüchen bzw. störungsempfindliche Arten 
Aufgrund der vorhandenen Störungen, Einfriedungen und Nutzungen auf den Flächen sind 
keine Tierarten mit großen Raumansprüchen zu erwarten. Es besteht kein additives Kom-
pensationserfordernis. 
 
B 2.2  Vorkommen gefährdeter Tierpopulationen 
Das Vorhaben betrifft keine gefährdeten Tierarten. Es besteht kein additives Kompensations-
erfordernis. 
 
B 3 Berücksichtigung von abiotischen Sonderfunktionen 
B 3.1  Boden 
Der Boden im Plangebiet ist kein Wert- und Funktionselement besonderer Bedeutung. Es 
besteht kein additives Kompensationserfordernis. 
 
B 3.2  Wasser 
Der Geltungsbereich befindet sich außerhalb von Trinkwasserschutzgebieten. Das Wasser 
ist kein Wert- und Funktionselement besonderer Bedeutung. Es besteht kein additives Kom-
pensationserfordernis. 
 
B 3.3  Klima 
Das Klima im Plangebiet ist kein Wert- und Funktionselement besonderer Bedeutung. Es be-
steht kein additives Kompensationserfordernis. 
 
B 4 Berücksichtigung von Sonderfunktionen des Landschaftsbildes 
Das Landschaftsbild im Plangebiet selbst ist kein Wert- und Funktionselement besonderer 
Bedeutung. Es besteht kein additives Kompensationserfordernis.  
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B 5 Berechnung des multifunktionalen Kompensationsbedarfs 
 
Tabelle 7: Zusammenstellung der Punkte B 1.2 bis B 5  
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13.270,50   0,00   3.229,90   16.500,40 

 
C Geplante Maßnahmen für die Kompensation 
Die Kompensationsmaßnahmen sind unter C 2 aufgeführt. 
 
C 1 Berücksichtigung kompensationsmindernder Maßnahmen  
Es kommen keine kompensationsmindernden Maßnahmen zum Einsatz.  
 
C 2 Ermittlung des Kompensationsumfangs 

Das Kompensationsflächenäquivalent von 16.500,40 kann folgendermaßen gedeckt werden: 

 
Tabelle 8: Mögliche Maßnahmen zur Kompensation des Eingriffs  
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Ökokonto in 
der Land-
schaftszone 
„Rückland der 
Mecklenburgi-
schen Seen-
platte“      0   16.500,40 

 

Zur Kompensation des Eingriffes sind Maßnahmen in der Landschaftszone „Mecklenburgi-
schen Seenplatte" zu realisieren, die 16.500,40 Kompensationsflächenäquivalenten entspre-
chen. 
 
Kompensationsflächenbedarf (Eingriffsfläche):    16.500,40 
Kompensationsflächenumfang:      16.500,40 
 
D Bemerkungen/Erläuterungen  
Mit Umsetzung der Maßnahmen gilt der Eingriff als ausgeglichen.  
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2.4 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 
 
Anderweitige Planungsmöglichkeiten bestehen auf Grund der Verfügbarkeit der Grundstü-
cke, der Vorbelastung und der günstigen Erschließungssituation nicht. 
 
 
 
 

3. ZUSÄTZLICHE ANGABEN 
3.1 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten 

technischen Verfahren, Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei 
der Zusammenstellung der Angaben aufgetreten sind, zum 
Beispiel technische Lücken oder fehlende Kenntnisse 

 
Zur Beurteilung der Wertigkeit der Biotope des Plangebietes wurden folgende Unter-lagen 
hinzugezogen. 
• Hinweise zur Eingriffsregelung Mecklenburg – Vorpommern (HzE) Neufassung 2018, 
• Anleitung für die Kartierung von Biotoptypen und FFH-Lebensraumtypen in Mecklen-

burg-Vorpommern (2013). 
 
Es traten keine besonderen Schwierigkeiten auf. Alle notwendigen Angaben konnten den 
Örtlichkeiten entnommen werden. 
 
 
 

3.2 Beschreibung der Maßnahmen zur Überwachung der erhebli-
chen Umweltauswirkungen 

 
Gemäß § 4c BauGB überwacht die Gemeinde die erheblichen Umweltauswirkungen, die auf-
grund der Durchführung des Bauvorhabens entstehen, um frühzeitig insbesondere unvorher-
gesehene nachteilige Auswirkungen zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete Maß-
nahmen zur Abhilfe zu schaffen. Die Gemeinde nutzt die Informationen der Behörden über 
eventuell auftretende unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt. Die Kon-
fliktanalyse ergab, dass derzeit keine unvorhergesehenen betriebsbedingten nachtei-ligen 
Auswirkungen auf die Umwelt durch das Vorhaben zu erwarten sind.  
Gegenstand der Überwachung ist auch die Umsetzung der festgesetzten Kompensations-
maßnahmen.  
Hierfür sind folgende Maßnahmen vorgesehen: 
Die Gemeinde prüft die Durchführung, den Abschluss und den Erfolg der Vermeidungs- und 
Kompensationsmaßnahmen. Sie lässt sich hierzu vom Bauherrn eine Dokumentation über 
die Fertigstellung und Entwicklung des Zustandes der Maßnahmen auf verbaler und fotodo-
kumentarischer Ebene vorlegen. Die Fertigstellung der Maßnahmen ist durch eine geeignete 
Fachkraft im Rahmen einer ökologischen Baubegleitung zu überwachen und zu dokumentie-
ren. Die Maßnahmen sind im 1. Jahr und im 3. Jahr nach Fertigstellung durch geeignete 
Fachgutachter auf Funktionsfähigkeit zu kontrollieren. Die Ergebnisse sind in Text und Bild 
dokumentieren und der zuständigen Behörde bis zum 01.10. des jeweiligen Jahres vorzule-
gen. 
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3.3 Beschreibung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen 
nach § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe j  

 
Es ist nicht zu erwarten, dass das Vorhaben aufgrund der verwendeten Stoffe (Seveso III) 
störfallanfällig ist. Es steht nicht im Verdacht Katastrophen oder schwere Unfälle auszulösen. 
 
 
 

3.4 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 
 
Das Vorhaben ist auf einem Gelände mit mittlerer naturräumlicher Ausstattung geplant. Das 
Plangebiet ist anthropogen vorbelastet. Der Eingriff wird als ausgleichbar beurteilt. Die Wir-
kungen des Vorhabens beschränken sich auf das Plangebiet, sind nicht grenzüberschreitend 
und kumulieren nicht mit Wirkungen anderer Vorhaben. Es sind keine Schutzgebiete betrof-
fen. Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen werden nicht vom Vorhaben ausgehen. Es 
sind Maßnahmen vorgesehen, durch welche die Eingriffe des Vorhabens in den Naturhaus-
halt vollständig kompensiert werden können. 
 
 
 

3.5 Referenzliste der Quellen, die für die im Bericht enthaltenen 
Beschreibungen und Bewertungen herangezogen wurden 

 

• Hinweise zur Messung, Beurteilung und Minderung von Lichtimmissionen der Bund/Län-
der-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) Beschluss der LAI vom 13.09.2012, 

• Landschaftsinformationssystem Mecklenburg-Vorpommern (LINFOS light), Landesamt 
für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V, Kartenportal Umwelt M-V, 

• Begehungen durch Fachgutachter  
 
 
 
 
 

Neverin, den ……………… 
 
 
 
Siegel        Bürgermeister 

 
 

Seite 46 von 75



Seite 47 von 75



Seite 48 von 75



Bebauungsplan Nr. 8 „Ehemalige Gutsan-

lage“ im Ortsteil Glocksin  

Gemeinde Neverin 

 

Artenschutzfachbeitrag 

 
 
 
 
 
 
 
Verfasser: 
 

 

 
 
Kunhart Freiraumplanung 
Bianka Siebeck (B.Sc. Naturschutz  
und Landnutzungsplanung) 
Gerichtsstraße 3 
17033 Neubrandenburg 
Tel: 0395 422 5 110 

 
 
 
 
In Zusammenarbeit mit: 
 
 

Herr Walter Schulz 
 

Avifauna 

 
 
 
 
 

 
_______________________________ 
K. Manthey-Kunhart Dipl.-Ing. (FH)  Neubrandenburg, den 11.12.2023 
  

Seite 49 von 75



 

 
 

 
AFB zur Bebauungsplan Nr.1- 2023 „Photovoltaikanlage - am Schanzenberg“ der Stadt Anklam 

 
 Seite 2  

Inhaltsverzeichnis Teil II 

1. Anlass und Ziele des Artenschutzfachbeitrages ...........................................................3 

2. Rechtliche Grundlagen ................................................................................................3 

3. Lebensraumausstattung ..............................................................................................4 

4. Datengrundlagen .........................................................................................................5 

4.1. Untersuchungsraum ....................................................................................................5 

4.2. Allgemeine Erfassungen ..............................................................................................5 

5. Vorhabenbeschreibung ................................................................................................5 

6. Relevanzprüfung ..........................................................................................................7 

6.1. Definition prüfrelevanter Arten .....................................................................................7 

6.2. Mögliche Betroffenheit von Brutvogelarten ...................................................................7 

6.3. Mögliche Betroffenheit von Fledermäusen ...................................................................9 

Mögliche Betroffenheit von Amphibien und Reptilien ..........................................................9 

6.4. Mögliche Betroffenheit übriger Säugetiere .................................................................10 

6.5. Mögliche Betroffenheit von Käferarten .......................................................................10 

6.6. Mögliche Betroffenheit von Falterarten ......................................................................10 

6.7. Mögliche Betroffenheit von Libellen, Fischen, Mollusken ...........................................11 

6.8. Mögliche Betroffenheit von Pflanzenarten ..................................................................11 

6.9. Übersicht Relevanzprüfung ........................................................................................11 

7. Bestandsdarstellung und Bewertung der betroffenen Arten .......................................14 

7.1. Avifauna.....................................................................................................................14 

7.1.1. Brutvögel ............................................................................................................14 

7.1.2. Umgang mit den Verbotstatbeständen bezogen auf die Avifauna .......................15 

8. Zusammenfassung ....................................................................................................17 

9. Quellen ......................................................................................................................19 

10. Anhang 1 – Abkürzungsverzeichnis ...........................................................................21 

12. Anhang 2 – Fotoanhang ............................................................................................22 

 

Abbildungsverzeichnis 

Abb. 1: Lage des Untersuchungsraums im Naturraum (© GeoBasis-DE/M-V, 2023) ..............3 

Abb. 2: Biotoptypenbestand (Quelle: © GeoBasis-DE/M-V, 2022, Bestandsplan) ...................5 

Abb. 3: Planung (Quelle: © GeoBasis-DE/M-V, 2022; Konfliktplan) ........................................6 

Abb. 4: Gewässernetz im Umfeld des Plangebietes (© GeoBasis-DE/M-V, 2023) ................10 

Abb. 5: Ökopunktmaßnahme (Quelle: © Flächenagentur M-V GmbH, kvwmap 2023) ..........18 

 

Tabellenverzeichnis 

Tabelle 1: Auswahl der prüfungsrelevanten Arten ................................................................11 
Tabelle 2: Potentiell beeinträchtigte Brutvogelarten im Untersuchungsraum ........................14 
 

 

 
  

Seite 50 von 75



 

 
 

 
AFB zur Bebauungsplan Nr.1- 2023 „Photovoltaikanlage - am Schanzenberg“ der Stadt Anklam 

 
 Seite 3  

1. ANLASS UND ZIELE DES ARTENSCHUTZFACHBEITRAGES  

Die Gemeinde Neverin beabsichtigt mit Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 8 „Ehemalige 

Gutsanlage“ die Entwicklung eines allgemeinen Wohngebietes im Ortsteil Glocksin.  

Es ist zu prüfen, ob das Vorhaben sich auf ggf. vorhandene besonders geschützte Arten nach 

§ 7 Abs. 2 Nr. 13 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) derart auswirkt, dass Verbotstatbe-

stände des § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG eintreten. Hierfür wird ein Artenschutzfach-

beitrag (AFB) erstellt, welcher das Ziel hat, die durch das Vorhaben entstehenden Beeinträch-

tigungen auf die Tier- und Pflanzenwelt aus artenschutzrechtlicher Sicht zu beurteilen. 

 

Abb. 1: Lage des Untersuchungsraums im Naturraum (© GeoBasis-DE/M-V, 2023) 

 

2. RECHTLICHE GRUNDLAGEN  

Gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten:  

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, 

zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, 

zu beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 

während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 

Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich 

durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art 

verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 

Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 

aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu 

zerstören. 
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Die besonders geschützten bzw. streng geschützten Arten werden in § 7 Abs. 2 Nr. 13 bzw. 

14 BNatSchG definiert.  

Im § 44 Abs. 5 BNatSchG werden Einschränkungen zum Artenschutz formuliert, falls ein 

Eingriff nach § 14 BNatSchG verursacht wird, welcher nach § 17 BNatSchG zulässig ist. 

Hier heißt es sinngemäß, dass die Verletzung und Tötung und die Beseitigung von 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Tieren sowie die Beseitigung von Pflanzen nur bei Arten 

des Anhang IV der Flora Fauna Habitat Richtlinie (FFH-RL), der 

Bundesartenschutzverordnung und der europäischen Vogelarten als Verbot gilt und dies nur 

in dem Fall wenn:  

1. das Tötungs- und Verletzungsrisiko bei Einsatz anerkannter Vermeidungsmaßnahmen 

vermieden werden kann und/oder durch das Vorhaben signifikant erhöht wird,  

2. und/oder wenn das Nachstellen, Fangen und die Entnahme von Exemplaren relevanter 

Arten nicht im Rahmen einer Vermeidungsmaßnahme erfolgt,  

3. und/oder wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder vom Vorhaben 

betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang nicht 

weiterhin erfüllt wird.  

Die in der EG - Handelsverordnung aufgeführten Arten sind von dieser Bestimmung 

ausgeschlossen.  

Verboten ist es weiterhin, europäische Vogelarten sowie streng geschützte in Anhang IV der 

FFH - Richtlinie, Anhang A der EG - Handelsverordnung und Anhang 1 Spalte 3 der 

Bundesartenschutzverordnung aufgeführte Nichtvogelarten in Zeiten zu beeinträchtigen, in 

denen diese anfällig oder geschwächt sind.  

 

3. LEBENSRAUMAUSSTATTUNG  

Das Vorhaben liegt im Süden der Ortschaft Glocksin, unmittelbar östlich der Kreisstraße 39 

zwischen Neverin und Neuenkirchen, etwa 1 km westlich der A20, südlich und westlich an 

Bebauung angrenzend, unmittelbar nördlich des Hofsees auf einem ehemaligen Gutshofge-

lände. Im Plangebiet wurden bereits artenschutzrechtliche Ersatzmaßnahmen „Eiskeller“, 

„Findlingsmauer“ und „Artenschutzhaus“ (ODF) umgesetzt. Das Gelände weist derzeit keine 

Nutzung auf. Der Geltungsbereich wird regelmäßig von Spaziergängern frequentiert und hat 

aufgrund der umgebenden Kultur- und Landschaftselemente eine hohe Bedeutung für die Er-

holung. Das Plangebiet ist durch die geringen Immissionen der vorhandenen Bebauungen 

leicht vorbelastet. 

Das regelmäßig gemähte Intensivgrünland nimmt mit ca. 78% den Hauptanteil des Geltungs-

bereiches ein. Die Restflächen setzen sich aus ruderalen Staudenfluren (RHU), und Gehölz-

flächen (PWX, BLR§, VSX§) zusammen. Im Plangebiet befinden sich eine Vielzahl gesetztlich 

geschützter Einzelbäume.  

Laut Landschaftsinformationssystem Mecklenburg-Vorpommern (LINFOS M-V) befindet sich 

das Vorhaben im Bereich von Lehm-/Tieflehm mit starkem Stauwasser- und/ oder mäßigem 

Grundwassereinfluss (LUNG M-V). Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich zwei ge-

schützte Biotope gemäß § 20 NatSchAG M-V und Bodendenkmale sind bekannt. Die Vorha-

benfläche umfasst keine Oberflächengewässer und befindet sich in keinem Trinkwasser-

schutzgebiet. 
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Abb. 2: Biotoptypenbestand (Quelle: © GeoBasis-DE/M-V, 2022, Bestandsplan) 

 
 

Weitere Informationen zur Lebensraumausstattung des Plangebietes sind dem Umweltbericht 

(s. Punkt 2.1) zu entnehmen. 

 

4. DATENGRUNDLAGEN 

4.1. Untersuchungsraum 

Der Untersuchungsraum für alle Erfassungen ist gleich dem Plangebiet.  

4.2. Allgemeine Erfassungen 

Bei der durchgeführten Begehung am 18.01.22 wurde das Gelände allgemein auf Eignung als 

potentieller Lebensraum geschützter Arten eingeschätzt. Dazu wurden die Bodenflächen und 

die Gehölze begutachtet, um Hinweise auf mögliche Lebensstätten von Tierarten aufzufinden. 

Die Biotoptypenkartierung erfolgte ebenfalls an genanntem Termin, gem. der Anleitung für die 

Kartierung von Biotoptypen und FFH-Lebensraumtypen in Mecklenburg-Vorpommern (2013). 

Weitere Grundlagen der Prüfung waren Luftbildaufnahmen (GAIA M-V, Google Earth) und Ge-

ofachdaten des Naturschutzes in M-V des Kartenportales Umwelt des Landschaftsinformati-

onssystems Mecklenburg-Vorpommerns (LINFOS M-V). Eine Potentialabschätzung zu den 

Brutvogelarten erfolgte durch den Ornithologen Walter Schulz.  

5. VORHABENBESCHREIBUNG 

Die ca. 2 ha große, von Gehölzen gerahmte Intensivgrünlandfläche, soll zukünftig dem Woh-

nen dienen. Es ist geplant, die Fläche als „Allgemeines Wohngebiet“ mit einer GRZ von 0,4 

bzw. 0,3 unter Festsetzung von Verkehrsflächen und Grünflächen zu erschließen. Eine Über-

schreitung der GRZ ist zulässig. Somit sind Versiegelungen von 45% bzw. 60% möglich. Die 
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Gebäude sind mit einem Vollgeschoss als Höchstmaß geplant. Von der Planung sind sehr 

junge Bäume und Aufwuchs von Ulmen (Ulmus spec.) betroffen. Alle weiteren Gehölze so-

wie vorhandene artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen sind von der Planung nicht 

betroffen und bleiben erhalten. Abrisse sind nicht erforderlich.  

 
Abb. 3: Planung (Quelle: © GeoBasis-DE/M-V, 2022; Konfliktplan) 

 

Weitere Informationen zur Planung sind dem Umweltbericht zu entnehmen. 

 

Mit der Realisierung des B- Planes können folgende Wirkungen unterschiedlicher Intensität 

einhergehen: 

 

Baubedingte Wirkungen sind Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes während der Bauarbei-

ten zur Realisierung der geplanten Vorhaben, welche nach Bauende wieder eingestellt bzw. 

beseitigt werden (temporär). Während dieses Zeitraumes kommt es, vor allem durch die La-

gerung von Baumaterialien und die Arbeit der Baumaschinen, auch außerhalb der Baugrenzen 

zu folgenden erhöhten Umweltbelastungen: 

1 Störwirkungen und Vergrämung durch visuelle Effekte, Scheuchwirkungen, Erschütte-

rungen und Schallemissionen durch den Maschinenbetrieb und die Anwesenheit von 

Menschen. 

 Es bestehen bereits gleichartige Vorbelastungen aufgrund der Lage im Siedlungsge-

biet, umliegenden Verkehrsflächen und der bereits bestehenden Nutzung des Gel-

tungsbereichs.  

2 Flächeninanspruchnahme durch Baustelleneinrichtung und Arbeitsflächen. 

3 Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten durch Gehölzrodungen, Gebäudeabris-

sen und Flächenberäumung bei der Bauvorbereitung sowie während der Bauphase. 
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Anlagebedingte Wirkungen sind dauerhafte Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes durch 

die Existenz des Vorhabens an sich. Diese beschränken sich auf das Baufeld. 

1 Dauerhafte Flächenversiegelung bzw. Flächeninanspruchnahme. 

2 Meidereaktion und Vergrämung durch die geplanten baulichen Anlagen. 

3 Dauerhafte Beseitigung potentieller Habitate. 

 

Betriebsbedingte Wirkungen sind Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes durch die Funk-

tion/ Nutzung der bereits bestehenden Baulichkeiten, welche sich nicht erhöhen werden. 

1 durch Wohnnutzung verursachte Emissionen an die Umgebung (Emissionen sind die 

von einer Anlage ausgehenden Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen, Licht, 

Wärme, Strahlen und ähnliche Erscheinungen), in diesem Fall: Lärm, Licht 

 

6. RELEVANZPRÜFUNG 

6.1. Definition prüfrelevanter Arten 

Gegenstand der Artenschutzrechtlichen Prüfung sind die durch Aufnahme in den Anhang IV 

der FFH - Richtlinie streng geschützten Pflanzen und Tierarten sowie die europäischen Vogel-

arten. Die in Mecklenburg-Vorpommern lebenden Nichtvogelarten wurden in der "Liste der in 

Mecklenburg-Vorpommern streng geschützten Tier- und Pflanzenarten (ohne Vögel)" des Lan-

desamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg - Vorpommern vom 22.07.2015 

erfasst. Durch Abgleichung der Lebensraumansprüche dieser Arten mit der Lebensraumaus-

stattung der Vorhabenfläche werden die für die Prüfung relevanten Arten selektiert. 

6.2. Mögliche Betroffenheit von Brutvogelarten 

Die älteren Gehölze bieten potenzielle Bruthabitate für Höhlenbrüter. Diese Gehölze bleiben 

erhalten. Die beunruhigte mit regelmäßig gemähter strukturloser dichter Grasnarbe versehene 

Bodenfläche des Plangebietes ist für Bodenbrüter nicht geeignet.  

Laut Kartenportal Umwelt M-V wurden im entsprechenden Messtischblattquadranten 2346-3 

zwischen 2011 und 2013 vier Brut- und Revierpaare vom Rotmilan, zwischen 2008 und 2016 

dreizehn Brutplätze vom Kranich, 2009 zwei Weißstorchhorste sowie zwischen 2007 und 2015 

zwei besetzte Schreiadlerhorste registriert.  

 

Rotmilan (Milvus milvus) 

Der Rotmilan kommt in M-V nahezu flächig vor. Das Vorkommen ist sehr eng an das Vorhan-

densein von Dauergrünland gebunden (Vökler 2014). Die Art besiedelt vor allem Bereiche, in 

denen ein abwechslungsreiches Mosaik aus Äckern, Grünland, Klein- und Großgewässern 

sowie Wäldern vorhanden ist. Im Gegensatz zu anderen Arten profitiert der Rotmilan von den 

modernen Formen der Landwirtschaft (Eichstädt et al. 2006). Nach Flade (1994) beträgt die 

Fluchtdistanz des Rotmilans zwischen 100 und 300 m. Optimale Habitate befinden sich nicht 

im Eingriffsbereich bzw. in der näheren Umgebung. Das Intensivgrünland des Plangebietes 

wird ständig von Bewohnern frequentiert und ist daher ungeeignet als Nahrungshabitat. Von 
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dem Vorhaben gehen keine erheblichen Belastungen auf die Umgebung aus. Eine Gefähr-

dung der lokalen Population kann ausgeschlossen werden.  

 

Kranich (Grus grus) 

Der Kranich ist inzwischen nahezu flächendeckend in M-V verbreitet. Die Art zeigt in M-V seit 

Jahrzehnten eine äußerst positive Bestandsentwicklung, so dass eine Gefährdung des Ge-

samtbestandes nicht gegeben ist (Vökler 2014). Bevorzugt besiedelt werden Erlensümpfe, 

aber auch großflächige Moorkomplexe in der Feldflur oder im Wald sowie Verlandungszonen 

von Seen (Eichstädt et al. 2006). Nach Flade (1994) ist die Art mit einer Fluchtdistanz von 200 

- 500 m sehr störempfindlich und beansprucht zur Brutzeit eine Fläche von > 2 ha als Brutha-

bitat und nahe gelegene Nahrungsflächen. Bevorzugt werden extensiv bewirtschaftete Flä-

chen in landwirtschaftlichen Kulturen wie Wiesen und Felder sowie Feldsäume und Seeufer, 

die zur Nahrungssuche genutzt werden. Im Plangebiet und seiner Umgebung sind keine po-

tenziellen Brutplätze des Kranichs vorhanden. Eine Beeinträchtigung durch das Vorhaben ist 

nicht zu erkennen.  

 

Weißstorch (Ciconia ciconia) 

Der Weißstorch ist in M-V noch nahezu flächendeckend verbreitet. Die Verbreitungsschwer-

punkte befinden sich nach wie vor im Nordöstlichen Flachland, im Rückland der Seenplatte, 

aber auch im westlichen Teil der Westmecklenburgischen Seenplatte bis in das südwestliche 

Altmoränen- und Sandergebiet. An vielen Brutstandorten (dörfliche Lage) wirkt sich die Ver-

schlechterung der Nahrungssituation durch Maßnahmen der intensiven Landwirtschaft aus 

(Vökler 2014). Nach Flade (1994) ist die Art mit einer Fluchtdistanz von < 30 - 100 m weniger 

störempfindlich und beansprucht zur Brutzeit einen Aktionsraum von 4 bis > 100 km² (Kolo-

nien). Zur Nahrungssuche werden bevorzugt feuchte und wasserreiche Gegenden wie Fluss-

auen und Grünlandniederungen angeflogen. Geeignete Habitate des Weißstorches befinden 

sich nicht im Plangebiet. Von dem Vorhaben gehen keine zusätzlichen Belastungen auf die 

Umgebung aus, die zum Meideverhalten bezüglich umliegender Flächen führen könnten. Eine 

Beeinträchtigung durch das Vorhaben ist nicht zu erkennen. Eine Gefährdung der lokalen Po-

pulation kann ausgeschlossen werden. Ein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 BNatSchG ist 

damit für den Weißstorch nicht gegeben. 

 

Schreiadler (Aquila pomarina) 

Der Schreiadler ist eine nach Roter Liste M-V vom Aussterben bedrohte, nach BNatSchG 

streng geschützte Art. Zur Brutzeit benötigte Habitatstrukturen sind nach Flade (1994) größere 

ruhige Altholzbestände mit Feuchtwiesenkomplexen. Die Art jagt über Äckern, frisch gemäh-

tem Grünland, Waldrand, ist mit einer Fluchtdistanz von 200 - > 300 m störempfindlich und 

beansprucht zur Brutzeit einen Aktionsraum als Nestrevier bis zu einer Ausdehnung von > 10 

km². Die Nahrung besteht zur Brutzeit aus Kleinsäugern, Kleinvögel, Insekten, Reptilien. Im 

Plangebiet sind keine Habitate des Schreiadlers vorhanden. Von dem Vorhaben gehen keine 

zusätzlichen Belastungen (wie Lärm, Bewegungen) auf die Umgebung aus, die zum Meide-

verhalten führen könnten. 
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Eine Beeinträchtigung von potenziellen Habitatflächen der im Messtischblatt genannten Arten 

durch die Planung ist nicht zu erkennen. Eine Gefährdung der in der Relevanzprüfung aufge-

führten Arten kann ausgeschlossen werden. Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG 

werden durch die Planung nicht ausgelöst. 

 

Das Vorhaben befindet sich aufgrund der Siedlungslage fernab von Rastgebieten. Innerhalb 

des Plangebietes wurde ein Artenschutzhaus angelegt, dieses dient verschiedenen Vogelar-

ten als Bruthabitat.  

6.3. Mögliche Betroffenheit von Fledermäusen 

Im Untersuchungsraum sind abgesehen von dem für Fledermäuse angelegten Fledermaus-

keller und Artenschutzhaus keine Gebäude vorhanden. Der Keller und das Artenschutzhaus 

können Fledermäusen als Quartiere dienen. Die älteren und dickstämmigen Gehölze in den 

Randbereichen bieten außerdem potentielle Quartiersmöglichkeiten. Diese sind von der Pla-

nung nicht betroffen und bleiben erhalten. Die Nutzung des Untersuchungsraumes als Nah-

rungshabitat ist wahrscheinlich. Große Teile des Untersuchungsraumes sowie der Großteil der 

Gehölze bleiben erhalten und somit auch die Nahrungsverfügbarkeit. Durch Gehölzpflanzun-

gen wird die Funktion als Nahrungshabitat aufgewertet werden. Es liegt keine Betroffenheit 

vor. Die Prüfung endet hiermit. 

Mögliche Betroffenheit von Amphibien und Reptilien  

Das Plangebiet beinhaltet keine Oberflächengewässer. Eine Vielzahl potentieller Laichgewäs-

ser befinden sich außerhalb des Plangebietes, wie zum Beispiel der unmittelbar südlich an-

grenzende Hofsee. Laut LUNG M-V konnten im Umfeld des Untersuchungsraumes Amphibien 

festgestellt werden (s. Abb. 4).  

Potenzielle Lebensräume von Zauneidechsen und Amphibien liegen in den strukturierten süd-

lichen bzw. östlichen Randbereichen des Plangebietes entlang der Gehölzsäume. Diese wer-

den vom Vorhaben nicht beeinträchtigt. Der Boden ist lehmig sowie mit einer dichten Gras-

narbe bewachsen und somit nicht grabbar. Das Intensivgrünland wird regelmäßig gemäht, wird 

von Fußgängern frequentiert und ist dadurch gestört.  

Die auf dem Gelände angelegte Feldsteinmauer kann den Artengruppen als sicheren Rück-

zugsort dienen. Diese ist von der Planung nicht betroffen und bleibt erhalten.  

Die Nutzung des Plangebietes als Transferraum und Lebensraum für Amphibien und Reptilien 

ist möglich. Eine Betroffenheit der Artengruppen durch das Vorhaben kann nicht ausgeschlos-

sen werden. Nach Beendigung der Bauarbeiten stehen die unversiegelten Freiflächen wieder 

als Lebensraum zur Verfügung. Um eine Gefährdung einzelner Exemplare sicher auszuschlie-

ßen, sind im Jahr vor Beginn der Erschließungsmaßnahmen Artenaufnahmen durchzuführen 

und ggf. Maßnahmen festzusetzen sowie zu realisieren (s. Pkt. 8 Vermeidungsmaßnahmen 

V2).  
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Abb. 4: Gewässernetz im Umfeld des Plangebietes (© GeoBasis-DE/M-V, 2023) 

 

 
6.4. Mögliche Betroffenheit übriger Säugetiere 

Laut Landesinformationssystem Mecklenburg-Vorpommern (Linfos MV) wurden im entspre-

chenden Messtischblattquadranten 2346-3 Fischotteraktivitäten verzeichnet. Die nächstgele-

gene Biberburg befindet sich etwa 4,2 km östlich des Untersuchungsraumes (s. Abb. 5). Der 

Aktionsradius der o.g. Arten konzentriert sich östlich des Plangebietes in einer ausreichenden 

Entfernung. Wanderungsbewegungen über die Fläche sind aufgrund der Siedlungslage un-

wahrscheinlich. Es liegt keine Betroffenheit vor. Die Prüfung endet hiermit. 

6.5. Mögliche Betroffenheit von Käferarten 

Der Eremit und der Heldbock bewohnen Höhlen in dickstämmigen Laubbäumen. Die Höhlen 

des Eremiten müssen einen möglichst großen Mulmmeiler aufweisen, der im Übergangsbe-

reich zum Holz die Nahrung für die Larven sowie das Eiablagesubstrat nachliefert und ein 

günstiges mikroklimatisches Klima bietet. Besonders Bäume, die ein hohes Alter erreichen, 

wie Eichen und Linden können große Mulmmeiler aufweisen, die die Grundlage für eine stabile 

Population liefern. Im betreffenden Messtischblattquadranten wurden Vorkommen streng ge-

schützter Käferarten registriert. Die älteren und dickstämmigen Gehölze in den Randbereichen 

bieten potentielle Quartiersmöglichkeiten für Käferarten. Die Gehölze bleiben von der Planung 

unberührt und erhalten. Es liegt keine Betroffenheit vor. Die Prüfung endet hiermit. 

6.6. Mögliche Betroffenheit von Falterarten 

Gewässer sind im Plangebiet nicht vorhanden. Die Planfläche wird derzeit intensiv bewirt-

schaftet, wird regelmäßig gemäht und ist dadurch gestört. Für prüfrelevante Falterarten ist die 

Fläche somit ungeeignet. Auch fehlen geeignete Futterpflanzen auf der Fläche. Mit einem Vor-

kommen prüfrelevanter Arten ist nicht zu rechnen. Es liegt keine Betroffenheit vor. Die Prüfung 

endet hiermit. 
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6.7. Mögliche Betroffenheit von Libellen, Fischen, Mollusken 

Im Plangebiet sind keine Gewässer vorhanden und daher für streng geschützte Arten o.g. 

Artengruppen nicht geeignet. Es liegt keine Betroffenheit vor. Die Prüfung endet hiermit. 

6.8. Mögliche Betroffenheit von Pflanzenarten 

Bei der Biotoptypenkartierung wurde keine streng geschützte Pflanzenart angetroffen. Es liegt 

keine Betroffenheit vor. Die Prüfung endet hiermit. 

6.9. Übersicht Relevanzprüfung 

Tabelle 1: Auswahl der prüfungsrelevanten Arten 

wiss. Artname dt. Artname bevorzugter Lebensraum 

B
e
e
in

tr
ä
c
h
ti
-

g
u
n
g
 d

e
r 

A
rt

  

Farn- und Blütenpflanzen 

Angelica palustris Sumpf-Engelwurz nasse Standorte nein 

Apium repens Kriechender Sellerie feuchte/ überschwemmte Standorte nein 

Botrychium multifidum Vierteiliger Rautenfarn stickstoffarme saure Böden nein 

Botrychium simplex Einfacher Rautenfarn feuchte, basenarme, sa. Lehmböden nein 

Caldesia parnassifolia Herzlöffel Wasser, Uferbereiche nein 

Cypripedium calceolus Echter Frauenschuh absonnige karge Sand/Lehmstandorte nein 

Jurinea cyanoides Sand-Silberscharte offene besonnte Sandflächen nein 

Liparis loeselii Sumpf-Glanzkraut kalkreiche Moore, Sümpfe, Steinbrü-
che 

nein 

Luronium natans Schwimmendes Frosch-
kraut 

Wasser nein 

Pulsatilla patens Finger-Küchenschelle offene besonnte stickstoffarme Flä-
chen 

nein 

Saxifraga hirculus Moor-Steinbrech Moore nein 

Thesium ebracteatum Vorblattloses Leinblatt bodensaure und sommerwarme 
Standorte in Heiden, Borstgrasrasen 
oder Sandmagerrasen 

nein 

Landsäuger 

Bison bonasus Wisent Wälder nein 

Canis lupus Wolf siedlungsferne Bereiche Heide- und 
Waldbereiche 

nein 

Castor fiber Biber ungestörte Fließgewässerabschnitte 
mit Gehölzbestand,  

nein 

Cricetus cricetus Europäischer Feldhams-
ter 

Ackerflächen nein 

Felis sylvestris Wildkatze ungestörte Wälder nein 

Lutra lutra Eurasischer Fischotter flache Flüsse/ Gräben mit zugewach-
senen Ufern, Überschwemmungsebe-
nen 

nein 

Lynx lynx Eurasischer Luchs ungestörte Wälder nein 

Muscardinus avel-
lanarius 

Haselmaus Mischwälder mit reichem Buschbe-
stand (besonders Haselsträucher) 

nein 
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wiss. Artname dt. Artname bevorzugter Lebensraum 

B
e
e
in

tr
ä
c
h
ti
-

g
u
n
g
 d

e
r 

A
rt

  

Mustela lutreola Europäischer Wildnerz wassernahe Flächen nein 

Sicista betulina Waldbirkenmaus feuchtes bis sumpfiges, deckungsrei-
ches Gelände 

nein 

Ursus arctos Braunbär ungestörte Wälder nein 

Fledermäuse 

Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus Baumhöhlen, unterschiedliche Land-
schaftsstrukturen als Jagdhabitate 
(Offenland, Wald, Waldränder) 

nein 

Myotis nattereri Fransenfledermaus nein 

Myotis daubentonii Wasserfledermaus nein 

Nyctalus noctula Große Abendsegler nein 

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus nein 

Pipistrellus pygmaeus Mückenfledermaus nein 

Pipistrellus nathusii Rauhhautfledermaus nein 

Plecotus auritus Braunes Langohr nein 

Myotis brandtii Große Bartfledermaus nein 

Myotis mystacinus Kleine Bartfledermaus nein 

Myotis myotis Großes Mausohr nein 

Myotis dasycneme Teichfledermaus Gebäudeteile, Baumhöhlen, unter-
schiedliche Landschaftsstrukturen als 
Jagdhabitate (Offenland, Laubwald 
u.a. in Kombination mit nahrungsrei-
che Stillgewässer, Fließgewässern) 

nein 

Nyctalus leisleri Kleiner Abendsegler nein 

Barbastella barbastellus Mopsfledermaus nein 

Eptesicus nilssonii Nordfledermaus nein 

Plecotus austriacus Graues Langohr nein 

Meeressäuger 

Phocoena phocoena Schweinswal Meer nein 

Kriechtiere 

Coronella austriaca Schlingnatter Moorrandbereiche, strukturreiche 
Sandheiden und Sandmagerrasen, 
Sanddünengebiete  

nein 

Emys orbicularis Europäische Sumpfschild-
kröte 

stille oder langsam fließende Gewäs-
ser mit trockenen, exponierten, be-
sonnten Stellen zur Eiablage 

nein 

Lacerta agilis Zauneidechse Vegetationsarme, sonnige Trocken-
standorte; Flächen mit Gehölzanflug, 
bebuschte Feld- und Wegränder, 
Ränder lichter Nadelwälder 

nein 

Amphibien 

Hyla arborea Laubfrosch permanent wasserführende Gewäs-
ser, in Verbindung mit Grünlandflä-
chen, gehölzfreien Biotopen der 
Sümpfe, Saumstrukturen und feuch-
ten Waldbereichen 

nein 

Pelobates fuscus Knoblauchkröte 

Triturus cristatus Kammmolch 

Rana arvalis Moorfrosch wie oben sowie temporär wasserfüh-
rende Gewässer  

nein 
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wiss. Artname dt. Artname bevorzugter Lebensraum 

B
e
e
in

tr
ä
c
h
ti
-

g
u
n
g
 d

e
r 

A
rt

  

Bombina bombina Rotbauchunke wasserführende Gewässer vorzugs-
weise in Verbindung mit Grünland, 
Saumstrukturen und feuchten Wald-
bereichen, außerhalb des Verbrei-
tungsgebietes 

nein 

Rana dalmatina Springfrosch lichte und gewässerreiche Laub-
mischwälder, Moorbiotope innerhalb 
von Waldflächen, keine nachweise 
aus der Region bekannt 

nein 

Rana lessonae Kleiner Wasserfrosch nein 

Bufo calamita Kreuzkröte Bevorzugen vegetationslose / -arme, 
sonnenexponierte, schnell durch-
wärmte Gewässer, Offenlandbiotope, 
Trockenbiotope mit vegetationsarmen 
bzw. freien Flächen 

nein 

Bufo viridis Wechselkröte nein 

Fische 

Acipenser oxyrinchus Atlantischer Stör Flüsse nein 

Acipenser sturio Europäischer Stör Flüsse nein 

Coregonus oxyrhinchus Nordseeschnäpel Flüsse nein 

Falter 

Euphydryas maturna Eschen-Scheckenfalter feucht-warme Wälder nein 

Lopinga achine Gelbringfalter Waldlichtungen mit Fieder-Zwenke 
oder Wald-Zwenke 

nein 

Lycaena dispar Großer Feuerfalter Feuchtwiesen, Moore nein 

Lycaena helle Blauschillernder Feuerfal-
ter 

Feuchtwiesen, Moore nein 

Maculinea arion Schwarzfleckiger Amei-
sen-Bläuling 

trockene, warme, karge Flächen mit 
Ameisen und Thymian 

nein 

Proserpinus proserpina Nachtkerzenschwärmer Trockenlebensräume mit geeigneten 
Futterpflanzen (u.a. Oenothera bien-
nis) 

nein 

Käfer 

Cerambyx cerdo Großer Eichenbock, Held-
bock 

bevorzugen absterbende Eichen nein 

Dytiscus latissimus Breitrand nährstoffarme vegetationsreiche Still-
gewässer mit besonnten Flachwas-
serbereichen 

nein 

Graphoderus bilineatus Schmalbindiger Breitflü-
gel-Tauchkäfer 

Dystrophe Moor-/Heideweiher meist 
mit Flachwasser; 

nein 

Osmoderma eremita Eremit mulmgefüllte Baumhöhlen von Laub-
bäumen vorzugsweise Eiche, Linde, 
Rotbuche, Weiden auch Obstbäume 

nein 

Libellen 

Aeshna viridis Grüne Mosaikjungfer Gewässer mit Krebsschere nein 

Gomphus flavipes Asiatische Keiljungfer leicht schlammige bis sandige Ufer  nein 

Sympecma paedisca Sibirische Winterlibelle Niedermoore und Seeufer; reich struk-
turierte Meliorationsgräben 

nein 
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wiss. Artname dt. Artname bevorzugter Lebensraum 

B
e
e
in

tr
ä
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-

g
u
n
g
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e
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A
rt

  

Leucorrhinia albifrons Östliche Moosjungfer dystrophe Waldgewässer, Waldhoch-
moore 

nein 

Leucorrhinia caudalis Zierliche Moosjungfer dystrophe Waldgewässer; nein 

Leucorrhinia pectoralis Große Moosjungfer eu- bis mesotrophe, saure Stillgewäs-
ser 

nein 

Weichtiere 

Anisus vorticulus Zierliche Tellerschnecke kleine Tümpel, die mit Wasserlinsen 
(Lemna) bedeckt sind 

nein 

Unio crassus Gemeine Bachmuschel in klaren Bächen und Flüssen nein 

Avifauna 

 alle europäischen Brutvo-
gelarten 

boden- und gehölzbewohnende Arten ja 

 Zugvogelarten vom Landesamt für Umwelt und Natur 
MV gekennzeichnete Rastplätze  

nein 

 

In Auswertung der oben stehenden Tabelle werden im weiteren Verlauf des Artenschutzfach-

beitrages folgende Arten bzw. Artengruppen näher auf Verbotstatbestände durch das 

Vorhaben betrachtet. 

• Avifauna  

 
7. BESTANDSDARSTELLUNG UND BEWERTUNG DER BETROFFENEN ARTEN 

7.1. Avifauna 

7.1.1. Brutvögel 

Gemäß Relevanzprüfung können potentiell vorkommende Baum- und Gebüschbrüter von der 

Planung beeinträchtigt werden. In der folgenden Tabelle 2 werden die prognostizierten Brut-

vogelarten aufgeführt (Walter Schulz). Bei den Arten handelt es sich um besonders geschützte 

und ungefährdete Brutvögel, die in der Lage sind  

Tabelle 2: Potentiell beeinträchtigte Brutvogelarten im Untersuchungsraum  

D
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Amsel Turdus merula */*     Ba, Bu [1]/1 A V1,4,5 

Buchfink Fringilla coelebs */*     Ba [1]/1 O, S, I, Sp V1,4,5 

Dorngrasmücke Sylvia communis */*     Bu [1]/1 I, Sp, Schn, O V1,4,5 

Elster Pica pica */*     Ba [2]/1 A, Aa V1,4,5 
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Betriebsbedingt: Es ist von Lärm und visuellen Reizen durch Bewegungen auf den 

Grundstücken aufgrund der geplanten Wohnfunktion auszugehen (Allgemeines Wohn-

gebiet 55 dB(A)). Diese Lärm- und Lichtreize werden sich aber in etwa an den bereits 

vorhandenen Auswirkungen der Wohnfunktion orientieren, sodass keine nennenswer-

ten Auswirkungen auf die Vögel zu erwarten sind. 

Bei Umsetzung der o.g. Maßnahme können Tötungen und Verletzungen durch das 

Vorhaben vermieden werden. Eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG ist nicht 

erforderlich. 

Umgang mit dem Störungsverbot nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG bezogen auf die 

Projektwirkungen: Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Ver-

schlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population einer Art führen. Als 

lokale Population gilt die Anzahl von Brutpaaren in den betreffenden Messtischblatt-

quadranten 2346-3. Das heißt alle Handlungen welche zur Minimierung des Bestandes 

an Brutpaaren führen, sei es durch Tötung von Individuen oder durch die gravierende 

Verschlechterung der Lebensbedingungen der jeweiligen Art stellen einen Störungstat-

bestand dar. Bei allen aufgeführten Arten, abgesehen der Elter, sind die Nester oder - 

sofern kein Nest gebaut wird – die Nistplätze geschützt. Die Elster nutzt ein System 

mehrerer in der Regel abwechselnd genutzter Nester/Nistplätze, wobei die Beeinträch-

tigung eines oder mehrerer Einzelnester außerhalb der Brutzeit führt nicht zur Beein-

trächtigung der Fortpflanzungsstätte. Bei allen Arten erlischt der Schutz nach Beendi-

gung der jeweiligen Brutperiode.  

Die prognostizierten Vogelarten zählen zu den Ubiquisten, die zumindest in einem Teil 

ihrer Verbreitungsgebiete eine Vielzahl unterschiedlicher Lebensräume besiedeln. 

Baubedingt: Die Beunruhigung von Habitaten außerhalb des Plangebietes wirkt für 

die Dauer der Bauzeit auf Brutvögel und Nahrungsgäste. Die temporäre Beeinträchti-

gung führt nicht zur Aufgabe der Fortpflanzungs- und Ruhestätten. Der Tötung und 

Verletzung ausschließlich brütender Individuen und derer Entwicklungsformen einer-

seits durch vorgenannte direkte Einwirkung auf Bruthabitate, andererseits durch Ver-

lassen der Gelege durch die Altvögel aufgrund Beunruhigung wird durch eine Bau-

zeitenregelung begegnet. Außerdem erfolgen Pflanzungen auf den nicht überbaubaren 

Grundstücksflächen.  

Maßnahme: V1, V3, V4 

Anlagebedingt: Auf dem ca. 2 ha großen Plangebiet wird eingeschossige Wohnbe-

bauung mit Versiegelungen von max. 60% realisiert. Die Silhouettenveränderung wird 

nicht dazu führen, dass im Umfeld ansässige Arten die bisherigen Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten aufgeben. Die Durchgängigkeit des Plangebietes ist für alle Vogelarten 

weiterhin gewährleistet. Große Fensterfronten können zur Tötung von Tieren durch 

Vogelschlag führen, diese sind zu vermeiden. Ein Verlust von Habitaten in Form feh-

lender Brutplätze, verminderter Nahrungsverfügbarkeit und Einschränkung von Ruhe-

phasen tritt nicht ein. Gehölze werden zur Erhaltung festgesetzt und neu gepflanzt. 

Grünflächen werden angelegt. Das Artenschutzhaus bleibt ebenfalls erhalten. Der Kauf 

von Ökopunkten sichert langfristig die Schaffung und den Erhalt von Ersatzflächen. 
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Maßnahme: V5, M1 

Betriebsbedingt: Nicht relevant 

Bei Umsetzung der o.g. Maßnahmen können Populationsgefährdungen durch das 

Vorhaben vermieden werden. Eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG ist nicht 

erforderlich. 

• Umgang mit dem Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG (Zerstö-

rung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten bezogen auf die Projektwirkungen:  

Baubedingt: Die temporäre Beunruhigung des Plangebietes zur Bauzeit führt nicht zur 

dauerhaften Meidung von Ruhe- und Fortpflanzungsstätten im Umfeld des Plangebie-

tes. Aufgrund der Erhaltungsfestsetzung werden keine Brutstätten beseitigt. Lediglich 

das Grünland ohne Brutgeschehen wird überbaut. 

Maßnahme: V3, Erhaltung 

Betriebsbedingt: Nicht relevant  

Bei Umsetzung der Maßnahmen kann der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätten durch die Wirkungen des Vorhabens kompensiert und das Zusammenspiel 

von erforderlichen Habitaten im räumlichen Zusammenhang weiterhin gewährleistet 

werden. Eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG ist nicht erforderlich. 

 
8. ZUSAMMENFASSUNG 

Für die oben aufgeführten Tierarten gilt die Einhaltung der Verbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 

3 BNatSchG. Nach § 44 Abs. 5 BNatSchG liegt kein Verstoß gegen die Verbote zum Schutz 

der europäischen Vogelarten (alle im Plangebiet festgestellten Arten) und der Tierarten nach 

Anh. IV FFH-RL (keine) vor, soweit die ökologische Funktion der vom Vorhaben betroffenen 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird.  

Werden alle nachfolgenden Auflagen umgesetzt, werden die Verbote des § 44 Abs. 1 des 

BNatSchG durch die Planung nicht berührt. 

 

Die folgenden Vermeidungsmaßnahmen wirken dem laut § 44 (1) Nr. 1 und 2 BNatSchG de-

finierten Tötungs- und Verletzungsverbot und dem Tatbestand der erheblichen Störungen 

während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten ent-

gegen. 

Vermeidungsmaßnahmen 
V1 Der Beginn der Baumaßnahmen ist ausschließlich außerhalb der Vogelbrutzeit im Zeit-

raum vom 01. September des Jahres bis zum 15. März des Folgejahres zulässig. Ein 

vorzeitiger Baubeginn ist nur dann möglich, wenn durch eine sachverständige Person 

nachgewiesen wird, dass zum Zeitpunkt der Vorhabenrealisierung durch das Vorhaben 

keine Beeinträchtigung des Brutgeschehens erfolgt 

V2 Vor Beginn der Baufeldfreimachung sind die potentiellen Habitatflächen auf Zau-

neidechsen- und Amphibienvorkommen zu prüfen. Bei einem Positivnachweis sind ge-

eignete Maßnahmen zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände fest-

zulegen. Diese sind im Rahmen einer ökologischen Baubegleitung anzuleiten, durch-

zuführen und zu dokumentieren. 
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V3 Die bestehenden artenschutzrechtlichen Ersatzmaßnahmen „Eiskeller“, „Findlings-

mauer“ und „Artenschutzhaus“ sind zu erhalten. Die private Grünfläche beim „Eiskeller“ 

ist von Bebauung freizuhalten. 

V4 Pro 200 m² Neuversiegelung sind 2 hochstämmige Obstbäume StU 8 - 10, 2 x ver-

pflanzt mit Ballen Äpfel: z.B. Pommerscher Krummstiel, Danziger Klarapfel, Graven-

steiner, Gelber Richard, Clivia, Carola, Roter Winterstettiner, Apfel aus Grünheide, Cox 

Orange, Kaiser Wilhelm, Königlicher Kurzstiel; Birnen: z.B. Konferenz, Clapps Liebling, 

Gute Graue, Bunte Julibirne, Pastorenbirne, Kleine Landbirne, Alexander Luc, Gute 

Luise, Tangern; Quitten: z.B. Apfelquitte, Birnenquitte, Konstantinopeler Apfelquitte) 

und 5 m² Lavendel oder Sommerflieder) und 20 m² Strauchfläche heimischer Arten 

(z.B. Corylus avellana (Hasel), Viburnum opulus (Schneeball), Cornus mas (Kornelkir-

sche), Rosa canina (Hundsrose), Sambucus nigra (Holunder), Ribes nigra (Schwarze 

Johannisbeere)) anzulegen und dauerhaft zu erhalten. 

V5 Große Fensterfronten sind zu vermeiden.  

 

Kompensationsmaßnahmen 

M1 Das Kompensationsdefizit ist durch geeignete Maßnahmen zu kompensieren, die ei-

nem Kompensationsflächenäquivalent von 16.500,40 entsprechen und sich in der 

Landschaftszone „Rückland der Mecklenburgischen Seenplatte“ befinden. Der anfal-

lende Kompensationsbedarf kann durch reale Maßnahmen in der freien Landschaft 

gedeckt werden. Möglich wäre auch die Verwendung des ca. 20 km südlich gelegenen 

Kontos MSE-001 „Dauerhafter flächiger Nutzungsverzicht von Waldflächen am Dachs-

berg“ (Ansprechpartnerin Hubertus Hübner; Telefon 01714151452; E-Mail huber-

tus.huebner@t-online.de). Der Reservierungsbescheid ist mit dem Bauantrag vorzule-

gen. 

Abb. 5: Ökopunktmaßnahme (Quelle: © Flächenagentur M-V GmbH, kvwmap 2023)
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9. QUELLEN 

LEITFADEN ARTENSCHUTZ in Mecklenburg-Vorpommern Hauptmodul Planfeststellung / Ge-

nehmigung Büro Froelich & Sporbeck Potsdam, Landesamt für Umwelt, Naturschutz 

und Geologie M-V, 20.09.2010“ 

BUNDESARTENSCHUTZVERORDNUNG – BARTSCHV, Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- 

und Pflanzenarten vom 16. Februar 2005 (BGBl. I S. 258, 896), geändert durch Artikel 

10 des Gesetzes vom 21. Januar 2013 (BGBl. I S. 95) 

EU-VOGELSCHUTZRICHTLINIE – Richtlinie 209/147/EG des Rates vom 30. November 2009 

über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (Amtsblatt L 20, S. 7, 26.01.2010) 
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10. ANHANG 1 – ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 
Nahrung   A = Allesfresser; Aa = Aas; Am = Ameisen; Ap = Amphien; F = Fische; Ff = Feldfrüchte; I = Insekten; K = 

Krustentiere; Kn = Knospen, Nektar, Pollen; Ks = Kleinsäuger; Mu = Muscheln; N = Nüsse; O = Obst, 

Früchte, Beeren; R = Reptilien; P = vegetative Pflanzenteile; S = Sämereien; Sp = Spinnen; Schn = Schne-

cken; V = Vögel; W = Würmer, (in Ausnahmefällen), [Spezifizierung]  

Habitate   B=Boden, Ba=Baum, Bu=Busch, Gb=Gebäude, Sc=Schilf, N=Nischen, H=Höhlen, Wg=Wintergast 

BArtSchV  = Bundesartenschutzverordnung Spalte 3 (bg = besonders geschützt, sg = streng geschützt)  

VRL  = Anhang I der EU-Vogelschutzrichtlinie 79/409/EWG (I) oder in M-V schutz- und managementrelevante 

     Arten gemäß Art. 4 Abs. 2 VS-RL (II) 
RLD   = Rote Liste Deutschland   (1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet,  

V=Vorwarnliste = noch ungefährdet, (verschiedene Faktoren könn-

ten eine Gefährdung in den nächsten zehn Jahren herbeiführen) 

RL MV   = Rote Liste Meck.-Vp.   1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet,  

      3 = gefährdet, 4= potenziell gefährdet, Vorwarnliste  

      = noch ungefährdet  

Nistplatz  geschütztes Areal   [1] = Nest oder - sofern kein Nest gebaut wird – Nistplatz 

[1a] = Nest (Horst) mit 50 m störungsarmer Umgebung; bei Arten ge-

mäß § 23 Abs. 4 NatSchAG M-V werden 100 m störungsarme Um-

gebung als Fortpflanzungsstätte gewertet (Horstschutzzone) 

      [1b] = gutachtlich festgelegtes Waldschutzareal bzw. Brutwald 

[2] = System mehrerer i.d.R. jährlich abwechselnd genutzter Nes-

ter/Nistplätze; Beeinträchtigung eines o. mehrerer Einzelnester au-

ßerhalb der Brutzeit führt nicht zur Beeinträchtigung der Fortpflan-

zungsstätte 

[2a] = i.d.R. System aus Haupt- und Wechselnest(ern); Beeinträchti-

gung (= Beschädigung oder Zerstörung) eines Einzelnestes führt 

i.d.R. zur Beeinträchtigung der Fortpflanzungsstätte 

[3] = i.d.R. Brutkolonie oder im Zusammenhang mit Kolonien anderer 

Arten; Beschädigung oder Zerstörung einer geringen Anzahl von Ein-

zelnestern der Kolonie (< 10%) außerhalb der Brutzeit führt i.d.R. zu 

keiner Beeinträchtigung der Fortpflanzungsstätte 

[4] = Nest und Brutrevier 

[5] = Balzplatz 

  Erlöschen des Schutzes  1 = nach Beendigung der jeweiligen Brutperiode 

      2 = mit der Aufgabe der Fortpflanzungsstätte 

3 = mit der Aufgabe des Reviers (Abwesenheit für 1-3 Brutperioden 

je nach Ortstreue und ökologischer Flexibilität der Art) 

4 = fünf Jahre nach Aufgabe des Reviers 

5 = zehn Jahre nach Aufgabe des Reviers 

W x  =  nach x Jahren (gilt nur für Standorte ungenutzter Wechsel-

horste in besetzten Revieren) 
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12. ANHANG 2 – FOTOANHANG  

 
Bild 01  Hinten links der Hofsee, rechts der Gehölzbiotop aus Eschen vom Norden 
 
 

 
Bild 02  Gehölzbiotop vom Süden 
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Bild 03  Weiden im Uferbereich des Hofsees 
 
 

 
Bild 04  Bauflächen vom Süden 
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Bild 05  Findlingsmauer, Artenschutzhaus außerhalb der Bauflächen, Erhaltung 
 
 

 
Bild 06  Baufläche im Norden 
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Bild 07  Blick zum Gutshaus mit Buchenbaumreihe bleibt erhalten 
 
 

 
Bild 08  Fledermauskeller im Westen 
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Bild 09  Linden im Westen bleiben erhalten 
 
 

 
Bild 10  Ulmenaufwuchs, wird üerbaut 
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Bild 11  Bäume und Sträucher im Nordosten bleiben erhalten 
 
 

 
Bild 12  Buchenreihe bleibt erhalten 
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